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IS4 . öffentliche Sitzung
am Samstag, den 14 . Juli 1906 .

Tagesordnung :
Anzeige neuer Eingaben. Sodann
1 . Beratung des Berichts der Sonderkommission über denGesetzentwurf , betreffend die Fürsorge für Gemeinde- undKörperschaftsbeamte (Drucksache Nr. 63) , samt einschlägigenPetitionen — Drucksache Nr. 68s — . Berichterstatter: Abg .Schmidt - Karlsruhe (Fortsetzung ) .2. Beratung des Berichts der Kommission für Justiz undVerwaltung über den Antrag der Abgg . Schmidt und Gen.,Abänderung des 8 3 Absatz 2 des Jagdgesetzes betr. (DrucksacheNr. 36 ) — Drucksache Nr. 36s — . Berichterstatter: Abg.N e u w i r t h.

3. Beratung der Berichte der Petitionskommissions . über die Petition der Gemeinde Weingarten,b. über die Petition der Gemeinde Berghausen, Bericht¬erstatter : Abg. Or. Schofer ,e . über die Petition der Gemeinden Durmersheim,Mörsch und Forchheim , Berichterstatter : Abg . Gier ich,Laubstreu betreffend .

Am Regierungstisch : Minister des Innern vr .Schenkel und Ministerialrat Fl ad.
Präsident vr . Wilckens eröffnet die Sitzung um9 Uhr 40 Min . vormittags .
Neue Einläufe sind nicht vorhanden.
Die allgemeine Beratung zu Ziff . 1 der Tagesordnungwird zunächst fortgesetzt.
Es erhalten das Wort
Abg. Leiser (natl.) : Seitdem der Entwurf des Für-sorgezesetzes vorliegt, sind mir von vielen Ratschreiberndirekt und indirekt Zuschriften zugekommen , welche Wünscheund Anträge für die Revision des Gesetzes enthielten.Auch andere Mitglieder der Kommission und des HohenHauses sind , wie ich weiß und wie auch der Herr Bericht¬erstatter gestern ausgeführt hat, mit derartigen Schreibenbeehrt worden .

Ich bin nun den an mich gerichteten Wünschen dadurchnachgekommen, daß ich sie in der Kommission zur Sprachegebracht habe , wo dieselben auch nach Möglichkeit berück¬sichtigt worden sind . Damit sollte eigentlich meine Auf¬

gabe als erledigt betrachtet werden können . Allein meineKollegen im Lande draußen würden es gewiß mißbilligen ,wenn ich nicht auch bei der öffentlichen Verhandlung überdas Fürsorgegesetz mich an der Debatte beteiligen würde.Wenn ich dies nun tue, so will ich in der Hauptsachenur auf die Verhältnisse der Ratschreiber zu sprechen kom¬men . Die Interessen der übrigen Gemeinden- und Körper¬schaftsbeamten und -Bediensteten sind ja bereits gesternvon dem Herrn Berichterstatter erwähnt und von demHerrn Abg . Pfeiffle eingehend erörtert worden, und ichglaube, daß auch noch nachfolgende Redner auf die Ver¬hältnisse dieser Beamten näher eingehen werden .Vor allem möchte ich zunächst dem Herrn Abg. Schmidtmeine volle Anerkennung aussprechen für den vortrefflichenBericht ; auch im Auftrag des Vorstandes des Ratschreiber¬vereins soll ich ihm aufrichtigen Dank sagen . Es gehörtwahrlich eine große Sachkenntnis und unermüdlicher Fleißdazu, eine derartige Arbeit in so kurzer Zeit zu bewäl¬tigen. Damit will ich aber auch meinen Dank an denVorsitzenden der Kommission für das Fürsorgegesetz , Herrnvr . Binz , verbinden. Er hat es verstanden, die Arbeitenin der Kommission derartig zu leiten, daß eine so rascheErledigung möglich war.
Wie schon eingangs des schriftlichen Berichts erwähntist, und wie dies auch gestern der Herr Berichterstatternoch mündlich erörtert hat , enthält der Gesetzentwurfkeine vollständige Neuregelung auf dem Gebieteder Fürsorgegesetzgebung , sondern schlägt nur eine An¬zahl Aenderungen des bereits bestehenden Gesetzes vor.Daß aber überhaupt ein derartiges Gesetz für die Ge¬meinde - und Körperschaftsbeamten entstanden ist, kannwohl mit Recht auf die Bestrebungen des Ratschreiber¬vereins und insbesondere dessen Gesamtvorstands zurück -geführt werden . Daß von dem Ratschreiberverein eineAnregung zur Erlassung dieses Gesetzes ausgegangen ist.das hat auch in einer Kommissionssitzung der Herr Re¬gierungsvertreter erwähnt.

Auf den Landorten und in kleineren Städten war manes in früheren Zeiten gewöhnt , daß der Ratschreiber nebenden nur in geringem Umfang vorhandenen Dienstgeschäftennoch einen besonderen Beruf uusübte, der ihm und seinerFamilie eine gesicherteExistenz gewährleistete , auch wenn eraus dem Dienstverhältnis herauskam . Dies ist nun andersgeworden . Die verschiedenen neuen Gesetze, sowohl im
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Einer Alters - und Hinterbliebenenversorgung der staat
lichen Beamten ist Rechnung getragen durch das Be¬
amtengesetz ; auch dieses wird noch eine Verbesserung er¬
fahren , die wohl mit der in Aussicht genommenen Revision
dieses Gesetzes zur Durchführung gelangen wird . Auch
der Versorgung des Arbeiterstandes hat sich die Gesetz¬
gebung angenommen durch Unfall - , .Kranken - und Invaliden¬
versicherung . Wenn nun für die Staatsbeamten das Be¬
amtengesetz , für die Arbeiter die sozialen Gesetze eine
Versorgung für die Zeit der Zuruhcsetzung , die Tage des
Alters oder der Krankheit vorsehen , so war für die Ge¬
meinde - und Körperschaftsbeamten in dieser Rich¬
tung lange Zeit nicht gesorgt . Eine Ausnahme bestand
nur für die Beamten der Städte mit Städteordnung :
Die Verwaltungen der großen Städte sind infolge
besserer Einsicht schon seit längerer Zeit dahin gekommen ,
ihre Beamten besser zu bezahlen , und auch für Ruhe¬
gehalte und die Versorgung ihrer Hinterbliebenen zu
sorgen , um sich dadurch einen tüchtigen Beamtenstand zu
verschaffen und zu erhalten .

Was die Gemeindebeamten der mittleren und
kleineren Städte , sowie der Landorte anbelangt ,
so zeigte sich zuerst bei dem Ratschreiberstand das Bestre¬
ben nach einer Fürsorge für die Hinterbliebenen , und zwar
schon vor mehr als 40 Jahren . Im Jahre 1865 grün¬
dete der damals noch kleine Ratschreiberverein eine
Sterbekasse . Leider konnte sich dieselbe nicht halten
und ist schon im Jahre 1891 wieder eingegangen .
Immerhin hat diese Sterbekasse während der Zeit ihres
Bestehens 253 000 Mk . an die Hinterbliebenen von ver¬
storbenen Mitgliedern ausbezahlt . Alle Sterbegelder
mußten durch Umlagen gedeckt werden , und da dem
Vere ' n neue , namentlich jüngere Mitglieder nicht bei¬
traten und die verhältnismäßig wenigen älteren Mit¬
glieder dann diese hochangestiegene Umlage nicht auf¬
bringen wollten und konnten , mußte die Sterbekasse
eingehen . Mit der Selbsthilfe war es daher nichts .
Der Ratschreibervercin ist aber in seinen Bestrebungen ,
eine Versorgung seiner Mitglieder herbeizuführen , nicht
erlahmt . Mit wiederholten Bittschriften ist er an die
Ständekammer herangetreten . Der erste wesentliche Er¬
folg , der erreicht wurde , war , daß in das Budget
1894/95 jährlich 30 000 Mk . eingestellt worden sind ,
welche als Beitrag zu einer Lebensversicherung für die
Ratschreiber Verwendung finden sollten . Diese Art der
Versorgung fand der Verein aber nicht für genügend
und petitionierte weiter . Den wiederholten Petitionen
wurde schließlich dadurch entsprochen , daß auf dem Weg

Reich als auch im Land , die in den letzten 20 oder 30
Jahren gekommen sind , insbesondere die sogenannten sozialen
Gesetze , haben eine ganz erhebliche Arbeitsvermehrung ge¬
bracht . Auch in ' verhältnismäßig kleineren Landgemeinden
ist es soweit gekommen , daß die Dienstgeschäfte die
ganze Zeit und Kraft der Ratschreiber in An¬
spruch nehmen . Es kommt allerdings vor , daß ein
Ratschreiber noch eine oder mehrere Stunden des Tages
außerdienstliche Arbeiten besorgt . Dazu ist er aber des¬
halb gmötigt , weil die Bezahlung vielfach so gering ist ,
daß sie nicht zur Bestreitung des Lebensunterhaltes einer
Familie ausreicht . Ich kenne Ratschreiber in Gemeinden
von 800 bis 1000 Einwohnern , die nur 2 - bis 300 M - ,
mitunter noch weniger haben ; das ist doch gewiß eine
armselige Bezahlung . Die paar Stunden , die der Rat¬
schreiber , wie erwiesen , außerdienstlich arbeitet , muß er
dadurch wieder einbringen , daß er die Dienstgeschäfte
entweder am frühen Morgen oder am späten Abend be¬
sorgt ; denn wenn er seine Dienstgeschäfte nur in den bei
anderen Beamten üblichen Bureaustunden besorgen wollte ,
so würde dies seine ganze Zeit in Anspruch nehmen .

der Gesetzgebung , nämlich durch das Gesetz vom 8 . Juli
1896 , die Fürsorgekafse für die Gemeinde - und Körper¬
schaftsbeamten geschaffen wurde .

Die Fürsorgekasse in ihrer bisherigen Verfassung
erstreckte sich jedoch nur auf diejenigen Ratschreiber , deren
Dienstgeschäfte ihre ganze Zeit und Kraft in Anspruch
nehmen . Die in diesem Sinne angestellten Ermittelungen
hatten das Ergebnis gebracht , daß von etwa 1500 Rat¬
schreibern 377 als Pflichtmitglieder erachtet worden sind .
Von denjenigen Ratschreibern , die in das zu diesem Zweck
aufgestellte Verzeichnis nicht eingetragen wurden , konnten
mit Zustimmung der Gemeindevertretung noch die¬
jenigen als freiwillige Mitglieder der Fürsorgekasse bei¬
treten , deren gesamte auf den Einkommensanschlag an¬
rechnungsfähigen Dienstbezüge mindestens die Summe von
500 M . jährlich nicht blos vorübergehend erreichen . Von
diesem Rechte machten seinerzeit 71 Ratschreiber Gebrauch ;
es kam aber im Laufe der Zeit auch von diesen frei¬
willig beigetretenen Mitgliedern noch eine Anzahl unter
die Pflichtmitglieder . Das Verzeichnis der Beitrags¬
pflichtigen oder der versicherungspflichtigen Mitglieder ist
jederzeit nach Bedarf ergänzt worden . Im Jahre 1905
gehörten der Fürsorgekasse 544 Ratschreiber als Pflicht¬
mitglieder und 44 als freiwillig beigetrctene Mitglieder an .

ratu
vollk
mitg
ficht,
von

In den 10 Jahren seit dem Bestehen des Fürsorge¬
gesetzes haben sich die Verhältnisse der meisten Rat¬
schreiber ganz erheblich geändert . Während früher ein
Ratschreiber vielleicht die Hälfte seiner Arbeitszeit
für Staatsgeschäfte verwenden mußte , ist es nun so
weit gekommen , daß er , insbesondere auch wenn er
Grundbuchhülfsbeamter ist , fast drei Viertel seiner
Arbeitszeit für Staatsgeschäfte verwenden muß , er ist
also sozusagen zu drei Viertel Staatsbeamter geworden .
Er wird aber Nicht dementsprechend vom Staate bezahlt ,
sondern ist auf den von der Gemeinde ihm bewilligten
Gehalt , der vielfach recht kärglich bemessen ist , wie ich
vorhin schon angedeutet habe , und auf die in vielen
Fällen niederen Gebühren aus der Grundbuchführung
angewiesen . Ich will die vielen Geschäfte , die für den
Staat besorgt werden müssen , nicht aufzählen , sondern
nur betonen , daß für all diese Arbeit , abgesehen von den
Grundbuchgeschäften , der Staat eine Bezahlung nicht

leistet . Die Bezahlung der Gemeindebeamten auch für
die Staatsgeschäfte ist Sache der vielfach schwer belasteten
Gemeinden . Ich kenne Ratschrciber , die ausschließlich
als Hülfsbeamte des staatlichen Grundbuchamtes ange¬
stellt sind und trotzdem noch einen festen Gehalt aus der !
Gemeindekasse erhalten , weil die Bezüge aus Grundbuch -
geschäften eben nicht ausreichend sind . Und gerade weil
seitens der Gemeindebeamten so viel Staatsgeschäfte ver¬
richtet werden müssen , hätte ich es für erwünscht erachtet ,
daß Vonseiten der Großh . Regierung bei einzelnen
Paragraphen des Gesetzes ein etwas weitergehendes Ent¬
gegenkommen sich gezeigt hätte , namentlich inbezug aus
die Paragraphen 13 und 47 . Wenn der Staat genötigt
wäre , für die Arbeiten , welche von den Gemeindebeamten
und auf Kosten der Gemeinde für ihn verrichtet werden j
müssen , besondere Beamte anzustellen und zu bezahlen «
so müßte er gewiß eine ganz beträchtliche Summe dafüg
ausgeben .

Ich möchte nun in aller Kürze mich etwas mit deS >
Gesetzentwurf befassen und komme zunächst ar
den . 8 2 . Die vorliegende Petition des Rat - !
schreibervereins wünscht eine Erweiterung
des Kreises der Versicherten in de
Art , daß womöglich alle Ratschreiber der Fürsorge
kaffe angehören oder beitreten können . Diese
Wunsch ist - auch mir gegenüber mündlich uv
schriftlich zum Ausdruck gebracht worden . In den Kok
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misfionssitzungen sind diese Wünsche einer eingehenden Be¬
ratung unterzogen worden , es konnte ihnen aber nicht
vollkommen entsprochen werden . Auch bezüglich der Pflicht¬
mitgliedschaft war man in der Kommission geteilter An¬
sicht, ob diese von der Höhe des Diensteinkommens oder
von der Einwohnerzahl der Anstellungsgemeinde abhängig
zu machen sei . Man einigte sich dann schließlich auf das
letztere. Nach der Kommissionsfassung , die mit Zu¬
stimmung der Regierung erfolgte , können nunmehr alle
Ratschreiber in Gemeinden mit wenigstens 500
Einwohnern Pflichtmitglieder werden , außerdem noch
diejenigen in kleineren Gemeinden , bei denen die
Verhältnisse derart liegen , daß das Amt des
Ratschreibers im wesentlichen die ganze Zeit und Kraft
erfordert . Wenn nun auch nicht alle Ratschreiber als
Pflichtmitglieder beitreten können , so ist immerhin durch
die weitere Ausdehnung des 8 2 auch auf kleinere Ge¬
meinden für viele derselben der Beitritt ermöglicht , was
gewiß mit allgemeiner Befriedigung anerkannt werden wird .

Jnbezug auf 8 4 ist der Wunsch zum Ausdruck gekommen ,
daß der freiwillige Beitritt mit Zustimmung des
Gemeinderats allein erfolgen könne und nicht auch der
Zustimmung des Bürgerausschusses bezw . der Gemeinde¬
vertretung bedürfe . Diesem Wunsche wurden jedoch be¬
rechtigte Bedenken entgegengehalten : Wenn auch zunächst
angenommen worden ist , daß vielleicht der Bürgerausschuß
zuweilen aus allzu engherziger Sparsamkeit die Zustimmung
verweigern würde , so wurde andererseits doch auch geltend
gemacht, daß der Gemeinderat für eine derartige
Entschließung die Verantwortung nicht allein über¬
nehmen sollte . Der Herr Abgeordnete Pseiffle
lat ja auch gestern einen diesbezüglichen Antrag einge¬
bracht ; ob derselbe zur Annahme gelangen wird , ist aber
sehr fraglich . Eine Erleichterung soll der 8 4 nur in der
Richtung bringen , daß künftig für die freiwillig beitretenden
Ratschreiber die Nachweisung eines Diensteinkommens von
100 Mk . , statt der seitherigen 500 Mk . , genügt .

Von weitergehender Bedeutung ist der 813 . Auch hierVar seitens des Ratschreibervereins eine weitergehende
Abänderung angestrebt , dahingehend , daß sichder Ruhegehalt vom zehnten Dienstjahre ab um
eineinhalb Prozent jährlich steigern und mit vierzig Dienst¬
jahren den Höchstbetrag von 75 Prozent des Einkommens¬
anschlages erreichen solle . Nach den seitherigen Bestimmungen
steigt der Ruhegehalt vom 10 . Dienstjahrc um 1 °/» jährlichund erreicht mit 40 Dienstjahren den Höchstbetrag von 60 °/odes Einkommens . Der Regierungsentwurs geht nur insofernweiter , als bei 50 Dienstjahren der Höchstbetrag des
Ruhegehaltes 70 Prozent des Einkommens betragen soll .Wer nun die Verhältnisse der Ratschreiber auf dem Landekennt, der wird mir sofort zustimmen , wenn ich behaupte ,daß hier ein Einrücken in den Höchstbetrag so gut wie
ausgeschlossen ist . Ich schließe mich hier den gestern vondem Herrn Abg . Pseiffle in dieser Hinsicht gemachten
Reffenden Ausführungen vollkommen an : Größtenteils
werden die Ratschreiber auf dem Lande in Landolten erstbei vorgerückten Alter angestellt , und es ist kaum möglich ,daß es einer auf 50 Dienstjahre bringt . In mittleren
und kleineren Städten ist das Verhältnis wohl anders ,weil da vielleicht jüngere Leute von andern Stellen , die
i - B . Verwaltungs - oder Justizaktuare waren , in den Ge¬
meindedienst übertreten . Die über den 8 13 geflogenen
Verhandlungen Ihrer Kommission find ja in dem schrift¬lichen Bericht eingehend dargelegt , ich will deshalb daraufuicht zurückkommen ; ich will mich nur aus eine Bemerkungbeschränken , die auch in der Kommisfionsfitzung zum Aus¬druck gekommen ist , nämlich die über die Erhöhungdes Ruhegehalts angestellten Berechnungen ,« s scheint , daß diese verstcherungstechnischrn Berechnungen

äußerst vorsichtig gehalten sind . Man kann es wohlnicht als einen unbilligen Wunsch bezeichnen , wenn seitensdes Ratsschreibervereins eine Steigerung des Ruhegehaltsum 1 */r Proz . verlangt wird . Bereits vor 18 Jahrenist im Beamtengesetz eine solche Steigerung für die staat¬lichen Beamten bestimmt worden , und wenn die Ratschreiberauch nur von den Gemeinden angestellt sind , so verrichtensie doch , wie ich ja vorhin schon angedeutet habe , viele
Geschäfte des Staates , wofür ihnen von diesem nichts ver¬gütet wird . Weil «Ber die Großh . Regierung mit Bestimmt¬heit erklärt hat , auf diese Anforderung nicht eingehen zukönnen , so einigte man sich in der Kommission schließlichdahin , daß eine Steigerung des Ruhegehaltes um l ^/i Proz .eintreten solle . Von seiten der Großh . Regierung ist zwareine Zustimmung noch nicht gegeben ; ich gebe aber auchmit dem Herrn Berichterstatter der Erwartung Ausdruck ,daß diese kleine Aufbesserung sowohl in diesem als auchin dem andern Hohen Hause , aber auch besonders von
seiten der Großh . Regierung in der von der Kommssionvorgeschlagenen Fassung angenommen werden wird .

Auf die Bestimmungen , welche die Festsetzung des
Einkommensanschlags und dgl . betreffen , will ichnicht eingehen . Nur bezüglich der Steigerung des Ruhe¬gehaltes möchte ich noch erwähnen , daß auch gestern vonSeiten des Herrn Ministers eine etwas ablehnende Hal¬tung gezeigt worden ist . Der Herr Minister macht die
Zustimmung der Regierung von Bedingungen abhängig ,dahingehend , daß bei Steigerungen des Ruhegalts auchdie Beiträge für Kassenmitglieder ^ und L eine Steige¬rung erfahren sollen . Ich möchte an den Herrn Ministerdas Ersuchen richten , von diesen Bedingungen absehen unddem Kommissionsantrag seine Zustimmung geben zuwollen .

Als eine erhebliche Verbesserung ist es anzusehen , daßdie Zahlung von Beiträgen bei den in den Bezugdes Ruhegehaltes gekommenen Mitgliedern in Wegfallkommen soll .
Eine weitere Bestimmung bezeichnet der Berichtals einen der größten Fortschritte , nämlichdiejenige , wonach ein ohne eigenes Verschuldenaus dem Dienst scheidendes Mitglied die

Versicherung freiwillig fortsetzen kann . DieseSache sieht sich recht schön an ; sie hat aber für das
betreffende Mitglied , namentlich für ein Pflichtmitglied , eine
ganz erhebliche Belastung zur Folge . Für jeden Rats¬
schreiber , der die Versicherung frejwillig fortsetzen will ,ist der Uebertritt in die Kassenabteilung L
erforderlich . Da hier ohnedies hohe Beiträge zu leistenund solche einschließlich der Verbandsumlagen aus
eigenen Mitteln zu bestreiten sind , so wird die Zahlung
dieser Beiträge und Verbandsumlagen in vielen Fällendem Betreffenden oft recht schwer fallen . Eine An¬
regung , in der Kommission , dahin zu wirken , es mögebesümmt werden , daß im gegebenen Falle ausscheidende
Mitglieder bei freiwilliger Weiterversicherung in der Ab¬
teilung bleiben können , ist mir erst verspätet zuge¬
gangen , so daß sie in der Kommission nicht mehr
Vorbringen konnte . Ich möchte nur dem Wunsche undder Hoffnung Ausdruck geben , daß der Anregung dennochFolge geleistet werde .

In der Kommission ist auch angeregt worden , eine Ent¬
lastung der Anstellungsgemeinden zu ermöglichen .Es ist nicht zu verkennen , daß durch die Zahlung der Ein¬tritts - und Einkaussgelder , sowie durch die Vorauszahlungder 25 Proz . des Ruhegehalts die Gemeinden ganz er¬
heblich belastet sind . Diese Anregung ist aber seitensder Großh . Regierung als unannehmbar abgelehnt worden .Auch in dieser Hinsicht ist gestern von dem Herrn Abg .Pseiffle ein diesbezüglich eingebrachter Antrag begründet
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worden ; auch dessen Annahme wird wohl sehr zweifelhaft
sein . Nur in einem Punkt zeigt der Entwurf ein Ent¬
gegenkommen bezüglich der Beiträge der Gemeinden,
nämlich hinsichtlich des Wegfalls der Vorauszahlung bei
Witwen- und Waisengeldern. Die Gründe , weshalb die
Großh . Regierung eine Entlastung der Anstellungs¬
genieinden glaubt ablehnen zu müssen , sind ebenfalls in
dem schriftlichen Bericht niedergelegt und auch gestern
von dem Herrn Minister in eingehender Weise erörtert
worden.

Auch die Erhöhung der Staatszuschüsse zur
Kassenabteilung ^ ist als wünschenswert bezeichnet
worden, sowohl in der Petition der Ratschreiber, als auch
in der Kommission. Dadurch wäre eine Erhöhung der
Ruhegehalte und eine Entlastung der Anstellungsgemeinden
in bezug auf die Vorausbeiträge leichter möglich gewesen .
Man sollte glauben, daß die Gr . Regierung in anbetracht der
vielen Arbeit, die von den Gemeindebeamten, insbesondere
den Bürgermeistern und den Ratschreibern, für den Staat
zu leisten ist, weniger Hartnäckigkeit zeigen würde. Wa¬
rum soll sich denn der Staatszuschuß in der nach Z 47
vorgeschlagenen Weise immer vermindern , und zwar
prozentual von fünf zu fünf Jahren in ganz erheblicher
Weise ? Das steht doch in gar keinem Einklang mit den
Arbeitsleistungen der Beamten , denn diese vermehren sich
von Jahr zu Jahr .

Was nun noch die Uebergangsbestimmungen
anbetrifft, so wäre erwünscht gewesen, daß auch hier den
Forderungen der Ratschreiberpetition, namentlich inbezug
aus die freiwillig der Versicherung beitretende Mitglieder ,etwas mehr nachgekommen worden wäre . Allein auch
hier hat die Großh . Regierung weitergehendeUebergangs¬
bestimmungen auf Grund der versicherungstechnischen
Berechnungen für unannehmbar erklärt.

Wenn nun auch nicht allen Wünschen durch die Re¬
vision des Fürsorgegesetzes Rechnung getragen werden
konnte , so muß doch anerkannt werden , daß der Entwurf
manche Vorteile bietet : durch den Entwurf kommen
nunmehr die Wohltaten des Gesetzes vielen Gemeinde¬
beamten, die seither der Fürsorgekasse nicht angehören
konnten, zugute. Es gibt aber immer noch viele Ge¬
meindebeamte, die weder als Pflichtmitglieder noch als
freiwillige Mitglieder beitreten können ; als freiwillige
Mitglieder schon deshalb nicht , weil ihnen die Zustim¬
mung der Gemeindevertretung versagt wird . Aber auch
diesen sollte die Möglichkeit geboten sein, sich eine Alters¬
versorgung zu sichern, vielleicht in der Weise, daß man
ihnen den Beitritt zur Alters - und Jnvaliditätsver -
sichernng ermöglicht. Es ist mir bekannt, daß auch in
dieser Hinsicht gestellte Anträge schon abgelehnt worden
sind .

Schließlich gebe ich noch der Hoffnung Ausdruck , daß
der vorliegende Entwurf zur Annahme gelangen möge,— sowohl in diesem als auch in dem andern Hohen
Hause — und weiterhin, daß er noch vor Schluß des
Landtags Gesetz werde . Auch ich bin der Ansicht des Herrn
Berichterstatters, daß aber damit dieses Gesetz noch nicht als
abgeschlossen betrachtetwerden kann. (Abg . Birkenmayer :
Sehr richtig !) . Wenn auch heute nicht alle Wünsche
erfüllt werden, so ist dies wohl bei einer abermaligen
Revision des Gesetzes möglich . Bis dahin werden auch
weitere Erfahrungen über die Entwicklung der Fürsorge¬
kassen gemacht sein, und man wird dann das Gesetz zur
weiteren Befriedigung alles Beteiligten gestalten können
(Beifall ) .

Abg . Breitncr ( Zentr . ) : Ich kann für mich und
Wohl auch namens meiner politischen Freunde die Erklä¬
rung abgeben, daß wir dem Gesetzentwurf , so wie er aus

den Beratungen der Kommission hervorgegangen ist, die
Zustimmung erteilen . Es hat der Herr Kollege Leiser so
eben hervorgehoben, daß ja nicht alle Wünsche , welche die
Petenten (die Ratschreibec und Gemeindebeamten) heg-
ten, erfüllt werden konnten. Ich stimme ihm meinerseits
darin bei , daß seitens der Regierung manche Konzessionen
gemacht wurden und daß diese Zugeständnisse nicht un
wesentliche sind , sondern daß sie zum Teil erhebliche Vor-
teile für die Petenten bringen werden . Ich hätte ja
auch wie die Herren Vorredner gewünscht , daß in dem
einen oder anderen Punkt die Regierung noch weiter ge¬
gangen wäre . Allein, nachdem sie erklärt hat , daß diese
weiteren Anträge für sie unannehmbar seien und ev. das
Gesetz zum Scheitern bringen könnten, mußte man sichmit dein Erreichbaren bescheiden, denn eine Gefährdung
des Gesetzes selbst wollte von uns niemand ; auch aus de»
Kreisen der Ratschreiber wurde mir jüngst die Versiche¬
rung abgegeben, daß sie mit dem , was in den Anträge»
der Kommission niedergelegt ist , zunächst zufrieden seien
und unter keinen Umständen natürlich eine Gefährdungdes Gesetzes wollten.

Es hat der Herr Abg . Pfeissle gestern auf einige Punkte
zurückgegriffen, die bereits in der Kommission erörtert
wurden , und er hat mit seinen politischen Freunden wei¬
tergehende Anträge im Hohen Hause gestellt . Ich will
nur mit wenigen Worten darauf zurückkommen .

Zunächst hat er abgehoben auf den Z 4 des Gesetzent¬
wurfes , wonach für diejenigen Personen , welche freiwillig
beitreten , die Zustimmung des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung notwendig ist . Er hat — ohne einen
Antrag in dieser Richtung zu stellen — gewünscht , daß
diese Bestimmung in Wegfall komme. Ich trete dem Herrn
Kollegen Pfeiffle in seiner bezüglichen Begründung inso -
tveit bei, daß mancherorts und in manchen Gegenden viel¬
leicht nicht das richtige Verständnis obwaltet für die Tä¬
tigkeit der Ratschreiber und auch der übrigen Gemeindc -
beamten . Es wird vielfach verkannt , daß die Geschäfte
in umfassender Weise zugenommen haben ; es wird auch
vielfach verkannt , daß die Tätigkeit dieser Gemeindebeam¬
ten nicht die richtige Entlohnung findet . Es mag des¬
halb Wohl sein , daß in solchen Gemeinden Anträge aui
Aufnahme in das Verzeichnis des Fürsorgegesetzes nich
die richtige Würdigung finden . Allein mit dem Strich
der Bestimmung , daß Gemeinderat und Gemeindever¬
tretung ihre Zustimmung zur Zulassung zu erteilen ha
den , konnten meine politischen Freunde und ich uns nich
befreunden im Interesse der Selbstverwaltung der Ge
meinden . Wenn man etwa darauf abheben wollte, das
nur der Gemeinderat die Zustimmung geben sollte , f
glaube ich , würde man dem Gemeinderat vielfach etwa-
Odioses zumuten . Denn gerade in Geldsachen und wem
es sich um die Aufbesserung der Gehalte der Gemeinde
beamten handelt , da sind die Gemeindeangehörigen viel
fach etwas ängstlich und es erfolgt leicht eine Aufregung
in der Gemeinde. Ich glaube nicht , daß man dem Ge
meinderat einen Gefallen tun würde , wenn man ihn
diese Verantwortung aufbürden wollte. Aber auch mi
den: Wegfall der Anhörung der Gemeindevertretung kön
nen wir uns aus den angegebenen Gründen nicht be
freunden , weil man auch hier in den Gemeinden ein
große Aufregung Hervorrufen würde , weil die ErhöhuR
der Gehalte aus den Mitteln der Steuerpflichtigen auf
gebracht werden muß . Da gilt der Grundsatz, daß mal
die Beteiligten hören muß , ob sie damit einverstandei
sind . Sonst kommt womöglicherweise der alte Grundsa!
zur Anlvendung : Wo wir nicht mitraten , wir auch nich
mittaten .

Es ist dann vom Herrn Kollegen Pfeiffle ein Antra
gestellt worden bezüglich des Z 18, welcher besagt, da
der Ruhegehalt von 10 Jahren an für jedes weiter
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Tienstjahr um 1 .25 Proz . steigt. Er hat den Antrag ge¬
stellt. daß dieser Prozentsatz Erhöht werde auf 1,50 Proz .
(Abg . Pfeiffle : Nur in der Kommission!) Also
doch in der Kommission; es hat - aber der Herr Minister
Bedenken getragen sogar bezüglich der Erhöhung auf
1 .25 Proz . Ich glaube aber, die Bedenken des Herrn Mi¬
nisters sind hinsichtlich dieser Erhöhung Wohl unbegrün¬
det . Es ist ja die Verbandskasse in einem so günstigen
Instand , daß dieselbe Wohl auch diese Erhöhung leicht er-
tragen kann, und äußerstenfalls würde auch die Erhöhung
der Verbandsumlage nicht schwer empfunden werden.

Es hat dann der Herr Abg . Pfeiffle den Antrag gestellt ,daß in dem Z 28 des Gesetzes das Wort „eheliche" Kin¬
der gestrichen werden soll . Es heißt hier : „Bezugsberech¬
tigte Hinterbliebene sind die Witwe und die ehelichen un¬
verheirateten Kinder unter 18 Jahren .

" Tiefe Bestim¬
mungen sind aber ganz adäquat den Bestimmungen de-Z
Beamtengesetzes ; auch da ist immer von den ehelichen Kin¬
dern die Rede . Es heißt beispielsweise im Z 73 des Be-
amtengesetzes : „Wenn ein etatmäßiger Beamter , der ent-
weder verheiratet ist oder unverheiratete eheliche Kinder
hat . .

" Also auch hier ist der gleiche Ausdruck angewendet.
Ich glaube auch, der Strich würde im Widerspruch stehenmit den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs . Das
Bürgerliche Gesetzbuch kennt eben bei unehelichen Kindern
kein Verwandschaftsverhältnis gegenüber dein Vater , es
gibt ihnen kein Erbrecht, sondern nur einen obligatori¬
schen Anspruch gegenüber dem Erzeuger auf dm Unter¬
halt . und dieser obligatorische Anspruch wird ihnen auchim vorliegenden Gesetzentwurf nicht benommen . Es
würde aber auch , wenn etwa beabsichtigt wäre , daß auchden unehelichen Kindern eine Berechtigung auf den Ruhe¬
gehalt in dieser Richtung zugestandeu werden sollte , eine
Schwierigkeit schon erwachsen bezüglich der Feststellungdes natürlichen Vaters .

Schließlich hat der Herr Kollege Pfeiffle einen Antrag
gestellt bezüglich der Ztz 44 und 46 des Gesetzentwurfs und
zwar in der Richtung, daß das Eintrittsgeld mit 10 Proz .und die entsprechende Erhöhung bei Aufbesserungen, so¬wie die Ersetzung von 26 Proz . an die Anstaltskasse weg¬fallen sollen . Nun würden wir ja den beteiligten Ge¬
meinden gewiß gönnen , daß diese Belastung in Wegfallkäme , allein die Kehrseite ist dann die , daß eine erheb¬
liche Belastung der Verbandskasse eintreten würde . Es
wurde uns ja in der Kommission ausgerechnet, daß sie bis
lktztz Proz . steigern würde . Durch eine derartige Be¬
lastung würde, abgesehen vom finanziellen Standpunkt ,der Zweck des Gesetzes erschwert werden , daß die Zu¬
gänglichmachung des Fürsorgegesetzesweiteren Kreisen er¬
möglicht wird .

Ich glaube also , wir müssen uns darauf beschränken ,
daß wir den Gesetzentwurf so annehmen , wie er ans den
Beratungen der Kommission herausgegangen ist . Er¬
bietet ja , wie der Herr Kollege Leiser dies hervorgehobenhat, wesentliche Besserungspunkte. Ich darf nup daraus
Hinweisen, daß der Kreis sowohl der beitrittspflichtigen Be-
amten, als dek freiwillig Beitretenten wesentlich cnweitert
wurde. Es ist ja in den : 8 2 vorgesehen , daß in das Ver¬
zeichnis aufzunehmen sind alle Gemeinden mit wenigstens
500 Einwohnern . Es waren im Kreise meiner politischen
Freunde bezüglich dieser Bestimmung wesentliche Beden¬
ken vorhanden , ob dadurch nicht eine Belastung der Ge¬
meinden eintreten würde . Nachdem uns aber erklärt
wurde, daß die Belastung nickt in dem gefürchteten Maße
eintrete, konnten wir die diesbezüglichen Bedenken unter¬
drücken . Auch bezüglich der freiwillig Eintretenden ist
der Kreis wesentlich erweitert dadurch, daß er eine Aus¬
dehnung gefunden hat auf die Gemeindebediensteten.

Ich darf dann Hinweisen auf die Erhöhung des
Prozentsatzes bei der Ruhegehaltsberechnung , wie
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sie in deni Gesetzesvorschlag der Kommission vorgesehen
ist, von 1 auf 1,26 Proz . Es ist auch der Einkoinmens -
anschlag bezüglich der Gemeindebeamten von 4000 Nt. auf
5000 M . erhöht, und es darf auch noch darauf hiugewie-
sen werden, daß die Sistierung des Ruhegehaltes nicht ,
wie bisher , mit dem Todestag des Betreffenden eintritt ,
sondern erst mit dem Ablauf des Monats . Es war das
bisher eine Härte , die mancherorts bei eingetretenem To¬
desfall unangenehm empfunden wurde . Insbesondere
aber ist es ein Vorteil , daß den austretenden Mitgliedern
anheimgestellt bleibt, ob sie die Mitgliedschaft fortsetzen
wollen. Es ist dies namentlich eine wesentliche Erleich¬
terung und Verbesserttilg gegenüber dem bisherigen Zu¬
stand . Wenn wir alle diese Bestimmungen zusammen¬
fassen, so dürfen wir Wohl sagen , daß der Gesetzentwurf
wesentliche Verbesserungen enthält gegenüber den bisheri¬
gen Bestimmungen des Gesetzes. Er zeigt ans vielen Ge¬
bieten einen Fortschritt. Vergegenwärtigen wir uns nur
einmal die Entwicklung bis zur Einbringung des Gesetz¬
entwurfs . Ursprünglich war der Grundgedanke der, daß
die Ratschreiber entlohnt werden sollen für das , was sie
für Arbeiten leisten , die lediglich im Interesse des Staa¬
tes geschehen. Es wurden dann verschiedene Versuche zur
Regelung dieser Angelegenheit gemacht , auch ein solcher
in Anlehnung an eine Lebensversicherung; allein dieser
Versuch hat sich nicht realisiert , er konnte keine oder doch
nur wenige Anhänger finden. Es kam dann in der Folge
zu dem Gesetze , wie wir es bisher hatten . Es ist eine
schwierige Materie , und ich muß sagen , ihre Lösung ist
bisher gut geglückt. Es bildet ja auch der jetzige Gesetzes
Vorschlag, wie dies schon hervorgehoben wurde , noch kei¬
nen Abschluß . Ich will damit nicht sagen, daß etwa so¬
fort , nachdem das Gesetz verabschiedet ist , eine Agitation
eintreten soll. Nein, das soll nicht bannt gesagt werden .
Allein es ist die Materie dieses Gesetzes eine solche, daß
sie zu einem weiteren Ausbau Wohl stets drängt . Wir
wollen Erfahrungen sammeln, und ans Grund der ge¬
machten Erfahrungen soll dann die bessernde Hand in der
Zukunft angelegt werden . Ich möchte nur wünschen , daß
der Gesetzesvorschlag in den Kreisen der Beteiligten be¬
ruhigend und ausgleichend wirkt, daß die Vorteile dessel¬
ben einen Ansporn bilden zur treuen Pflichterfüllung , wie
wir es bisher bei den Ratschreibern und den übrigen Ge¬
meindebeamten gewohnt waren . Ich bitte Sie daher , den
Anträgen der Kommission zuzustimmen.

Abg . Or . Binz (natl .) : Im Verlaufe der Debatte ist
von mehreren Seiten die Kommission ob ihres raschen
Arbeitens belobt worden. Wir nehmen dieses Lob
gern entgegen ; ich kann aber als Vorsitzender der Kom¬
mission feststellen, daß , wenn es gelungen ist , diesen be¬
deutsamen, umfangreichen Gesetzentwurf in der Kommis¬
sion so rasch zu verabschieden, das nach meiner Ueberzeu-
gung namentlich auf die Zusammensetzung der Kommis¬
sion insofern zurückzuführen ist, als derselben eine größere
Anzahl durchaus sachverständiger Mitglieder angehörten .
Von diesen sachverständigen Mitgliedern haben mehrere
auch im Hause nun schon das Wort ergriffen : die Herren
Kollegen Neuwirth , Pfeiffle und Leiser : Sie alle haben
wohl den Eindruck bekommen , daß diese Herren überall
aus einer reichen praktischen Erfahrung schöpfen und in
der Lage waren , in der Kommissionsberatung wesentlich
zur Förderung der Arbeit beizutragen.

Die einzelnen Schwierigkeiten , welche in der
Kommission zu überwinden waren, sind in den Ausführun¬
gen der Herren Redner bereits dargelegt worden . Ichwill ans alle einzelnen Punkte nicht eingehen. Ich will
nur in Uebereinstimmung mit dem Herrn Berichterstatter
auch meinerseits anssprechen , daß wir nicht nur die offi¬
ziellen Petitionen , die an die Kommission gelangt sind ,
sondern auch die vielfachen Privaten Zuschriften, die dem
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Herrn Berichterstatter wie auch dem Vorsitzenden und deck
übrigen Mitgliedern zugegangen sind, in der Kommissioneiner Würdigung unterzogen haben, und so weit es tunlich
schien, uns bemühten, ihnen Geltung zu verschaffen . Es
handelt sich ahssr bei dieser Gesetzesvorlagedaruni , daß sie
noch auf diesem Landtage verabschiedet werden kann . Die
Zeit drängte , ich glaube zwar '

trotzdem nicht , daß wir
irgendwie unsere Arbeit forciert haben ; aber darüber be¬
stand auf allen Seiten in der Kommission Uebereinstim-
mung , daß wir das Unsrige dazu beitragen müßten , umein Zustandekommen der Vorlage auf diesem Landtage —
sie hat ja auch noch das andere Hohe Haus zu passieren —
herbeizuführen .

Einer der wichtigsten Punkte , den ich deshalb auch noch
kurz berühren möchte , betraf die Frage , ob die Zustim -
mung der Gemeindevertretung , des Ge¬
meinderats und des Bürgerausschusses für den freiwilli¬
gen Eintritt in die Fürsorgekasse aufrecht zu erhalten sei ,oder ob etwa die bisherigen gesetzlichen Vorschriften beseii
tigt werden können. Me Gründe , die für und gegen das
eine oder das andere sprachen , sind des ausführlichen be¬
reits dargelegt worden . Die Großh . Regierung hat ausdas Bestimmteste es abgelehnt, die bisherige Vorschrift
fallen zu lassen, und zwar insofern von einem grundsätz'
lichen Standpunkte aus , als es sich um eine auch in finan
zieller Beziehung bedeutsame Maßnahme handelt , deren
Durchführung nach unsrer auf Autonomie gegründeten Ge¬
meindeordnung ohne Zustimmung der geordneten Ge
meindevertretung nicht zulässig erscheint . Man kann wohlmit Befriedigung darauf Hinweisen , daß im großen und
ganzen in unseren Gemeinden auch auf diesem Gebiete ein
engherziger Geist nicht hervorgetreten ist, und daß, wenn
vielleicht da und dort noch aus gewissen kleinlichen , schlecht
angebrachten Sparsamkeitsrücksichten dem Eintritt voll
Gemeindebediensteten in die Fürsorgekasse Schwierigkeitten entgegengestellt werden, das mehr und mehr schwindenwird dank dem in den weitesten Schichten unseres Volkes
immer mehr vordringenden sozialen Bewußtsein, von
dem gerade dieses Gesetz getragen ist , ein Gesetz , von dem
wir sagen dürfen , daß es bisher schon segensreich gewirkt
hat , und daß Baden stolz darauf sein kann, schon im Jahre1896 an die Regelung dieser Materie gegangen zu sein .

In den meisten an uns gelangten Wünschen der Betei¬
ligten ist eine Erhöhung des Prozentsatzesdes jährlichen Ansteigens im Ru hege ,halt zum Ausdruck gelangt . Me Kommission ist, wie
bei allen anderen Wünschen , auch diesem mit dem größten
Wohlwollen gegenüber gestanden. Wenn es sich irgend¬wie hätte machen lassen , die Leistungen der Kasse nach
dieser Richtung zu erhöhen, so hätten wir gewiß nicht ge¬
zögert. Allein es mußte immerhin beachtet werden, daß
wenigstens die Abteilung ö der Fürsorgekasse — an der
grundsätzlichen Organisaffon konnten und wollten wir
nichts ändern — rein auf versicherungstechnischer Grund¬
lage beruht ; diese dursten wir , ohne die dauernde Lei¬
stungsfähigkeit der Kasse zu gefährden, nicht in den Wind
schlagen . Wir hatten allerdings auf der arideren Seite
den Eindruck, daß in den erstatteten Gutachten vielleicht
mit einer allzu peniblen Genauigkeit, so zu sagen mit
einer gewissen Aengstlichkeit , die streng mathematischen
Anforderungen an die Finanzierung «einer derartigen
Kasse betont worden sind . Es begreift sich das vollkom¬
men bei einer Privaten Versicherungsanstalt , die den aller¬
größten Wert darauf legen muß , für alle Wechsel¬
fälle auf durchaus reeller Basis zu stehen . Hier aber
dürfte doch auch in Betracht gezogen werden, daß einmal
die Abteilung L der Kasse, die Kasse für die Rat¬
schreiber , eine staatliche Unterstützung erhält , von der wir
wünschen müssen , daß sie aus den Gründen , die schon von
mehreren Herren Vorrednern dargelegt Wunden, nichtetwa herabgemindert wird , sondern daß eher an eine Er¬

höhung je nach eintretendem Bedürfnis gedacht werden
sollte . Auf der anderen Seite ist dann auch für die
Kasse B immerhin von seiten des Staates insofern ein
allgemeiner Vorteil geschaffen, als er die unentgeltliche
Verwaltung der ganzen Kasse besorgt.

Wir haben geglaubt , den Wünschen der Petenten we-
nigstens insofern Nachkommen zu können, als wir den
Prozentsatz des jährlichen Rentenzuwach
s e s von 1 Proz . auf Proz . erhöhten. Ich freue mich ,daß die Großh . Regierung , wenn auch allerdings zunächst
widerstrebend, aus Gründen , die wir würdigen , doch
schließlich zusffmmend sich geäußert hat .

Der Herr Minister hat auf die Bestimmung des § Il¬
des Gesetzentwurfs hingewiesen und auf die zufolge dieses
Beschlusses der Kommission Wohl eintretende Notwendig-
keit, die Verbandsumlagen zu erhöhen . Auchin diesem Punkte möchte ich dem Herrn Abg . Breitner
und den anderen Herren zusffmmen, die sich hierzu schon
geäußert haben . Ich meine, die bisher gesammelten Er¬
fahrungen lassen doch deutlich erkennen, daß die Kasse
auf durchaus solidem Fundament ruht . Sie hat sich so
außerordentlich günstig entwickelt , daß man ohne Befürch¬
tung Wohl zu einer kleinen Erhöhung des Rentenzu¬
wachses auf Proz . schreiten kann . Ich möchte also
glauben , daß eine Erhöhung der Verbandsumlagen jeden¬
falls im Gesetze nicht vorgesehen zu werden braucht. Ich
glaube , daß der Fall wohl überhaupt nicht praktisch wer¬
den wird . Wenn aber gegen Erwarten dennoch sich eine
solche Notwendigkeit ergeben würde , dann wäre auch nach
meiner Meinung der Weg zu betrete-: , den der Herr Mi¬
nister bereits angedeutet hat .

Es hat mich namentlich auch gefreut, daß die Kommis¬
sion den Wünschen Rechnung tragen konnte, die dahin
gingen , daß die Dienstzeit , die ein Beamter einer
Stadt der Städteordnung zurückgelegt hat , bei einem et-
waigen Uebertritt in den Dienst einer anderen Gemeinde
oder in den Dienst einer Korporation angerechnetwird . Die Fälle werden immer zahlreicher, daß solcheBeamte in den Dienst anderer Gemeinden und Kor¬
porationen berufen werden . Je umfassender die Aufga¬
ben der Gemeinden sich fortgesetzt gestalten, desto mehr
tritt eben das Bedürfnis nach berufsmäßigen Vertretern
für die in Betracht kommenden Beamtungen in der Ge¬
meinde hervor .

Was die Anträge des Herrn Abg . Pfeisfle
und seiner Freunde betrifft , die in der Kommission auch
schon den Gegenstand der Verhandlung gebildet habenund dort im Interesse des Zustandekommens des Gesetzes
zumeist nicht akzeptiert werden konnten, so will ich dar¬
auf mich noch kurz äußern , so weit ich es nicht schon ge¬tan habe.

Das Aufsteigen von 1Z4 Proz . auf Proz . ließ
sich eben nicht durchführen ohne eine so bedeutende Er¬
höhung der Verbandsumlage , daß wohl die Freude an
dem Gesetz gerade denjenigen , auf deren Mitwirkung es
ankommt, wenn etwas Ersprießliches erreicht werden soll,
verdorben worden wäre .

Dann haben die Herren von der sozialdemokratischen
Fraktion die Abänderung des 8 28 beantragt . Es
sollen nicht nur eheliche, sondern auch uneheliche
Kinder nach ihrer Meinung eintretendenfalls diese Ver¬
sorgung bekommen. Wenn man lediglich ins Auge saßt,
daß so ein armes Kind ja doch nichts dafür kann, daß es
unehelich ist, so würde man schon aus allgemein mensch¬
lichem Mitgefühl gerne dem zusffmmen, was der Herr
Kollege Pfeisfle ausgesührt hat . Allein eine andere Frage
ist die, ob daniit im ganzen der Sache gedient wäre . Ich
weiß nicht , ob eine größere Bereitwilligkeit der Gemein¬
den, ihre Beamten in diese Kasse aufnehmen zu lassen,
erzielt würde , wenn die Gemeinden sich sagen müßten,
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daß sie eintretendenfalls nicht nur für die ehelichen Kin¬
der des Versicherten Beiträge leisten müßten , sondern auch
für etwaige , vielleicht geheimgehaltene uneheliche Kinder
ds Betreffenden . Es würde aber auch zum Schaden der Fa¬
milie , zu der das uneheliche Kind nicht gehört , gereichen .
Denn die Versorgungsbeträge für die Hinterbliebenen
sind limitiert . Sie dürfen einen bestimmten Maximal¬
prozentsatz von dem Einkommen bzw . dem Ruhegehalt ,den der Versicherte selber gehabt hat , nicht übersteigen .
Es würde also unter Umständen die Mitbeteiligung eines
unehelichen Kindes nur auf Kosten der ehelichen Kinder¬
geschehen können und auf Kosten der Witwe . . Das Bür¬
gerliche Gesetzbuch hat die Rechte der unehelichen Kinder
normiert ; dabei muß es hier sein Bewenden haben .

Wir können aber um so weniger dem Antrag Pfeiffle
und Genossen näher treten , als eine derartige Bestim¬
mung im Widerspruch stünde mit unserer zurzeit bs -
stehenden Gesetzgebung , insbesondere dem Beamten -
gesetz selbst . Herr Abg . Pfeiffle hat sich Wohl inzwischen
überzeugt , daß er sich in dieser Beziehung im Irrtum
befand . »

Um die Leistungsfähigkeit dev Kasse nicht zu gefähr -
den , um nicht die Verbandsumlagen und die Beiträge
auf eine Höhe hinaufzuschrauben , unter der die Sache sel¬ber notleiden müßte , sind wir auch nicht in der Lage , dem
Antrag der Herren Pfeiffle und Genossen aus Abschaf -
fung des Eintritts - und Einkaufsgeldes
näher zu treten .

Ich gebe auch meinerseits der Hoffnung u . der Zuversicht
Ausdruck , daß , wie bisher schon das Gesetz segensreich ge¬wirkt hat , so nun auch dieser weitere zeitgemäße Ausbau
desselben nicht nur die Befriedigung der Beteiligten Her¬
vorrufen , sondern auch in erhöhtem Maße Segen stiften
werde . Meine Freunde werden , wie ich annehmen darf ,
einstimmig der Gesetzesvorlage in der Fassung der Kom¬
mission ihre Zustimmung erteilen .

Ministerialrat Flad : Obwohl die Darlegungen der
sämtlichen Herren Redner , die bisher das Wort ergriffen
haben , getragen waren von sehr erfreulichem , dankens¬
wertem Wohlwollen für die Geschicke der vorwürsigen
Vorlage , so möchte ich doch noch für einige Bemerkungen
auf kurze Zeit mir Ihre Aufmerksamkeit erbitten , soweitmir dazu durch den Verlauf der Debatte Anlaß gegeben
zu sein scheint, .

Zunächst eine kleine Richtigstellung zu den gestrigen
Ausführungen des Herrn Abg . Neuwirth , der gemeint
hat , es liege eine gewisse Härte für ältere Gemeindebeamte
darin , daß sie , während sie vielleicht erst jetzt zur Für¬
sorgekasse freiwillig keitreten können , nun eine zehn¬
jährige Karenzzeit zurückzulegen haben . Ichdarf demgegenüber auf die Übergangsbestimmungen im
8 69 des Reaierungsentwurfs Hinweisen und ausdrücklich
darauf aufmerksam machen , daß für diese Fälle eine
fünfjährige Karenzzeit gegen eine einmalige
Zahlung von 10 Proz . , nach dem Kommissionsentwurf ,
vorgesehen ist . Unter diese fünfjährige Karenzzeit her¬
unterzugehen . konnte sich die Regierung nicht entschließen .

Ich komme damit gleichzeitig auf die Ausführungen des
Herrn Abg . Pfeiffle , der gemeint hat , man hätte diese
Karenzzeit wenigstens übergangsweise noch mehr ermäßigen
sollen ; allein eine weitere Ermäßigung der Karenzzeit be¬
gegnet den größten versicherungstechnischcn Schwierigkeiten .Wir müssen immer daran festhalten , daß es sich darum
handelt , die Kasse vor solchen ungünstigen Risiken zu
bewahren , die , ich möchte sagen , in latentem Zustande
jetzt schon vorhanden sind . Was durch zufällige Ereig¬
nisse , was durch zufällige Schaffung von Pensionsfällender Kaffe zur Last fällt , das soll sie tragen ; aber das
muß vermieden werden , daß jetzt Neubeitretende vielleicht
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nach kurzer Zeit , nach einem Tage , Monat oder Jahr
schon die Kaffe belasten , wofür sie einmal natürlich gerneviel bezahlen ; das verhindert die Einrichtung der fünf¬
jährigen Karenzzeit , und auch diese bedeutet noch eine
Anomalie zugunsten der Gemeindebeamten gegenüber den
Staatsbeamten ; denn im Beamtengesetz ist ja auch , wie
den Herren bekannt ist , an der zehnjährigen Karenzzeit
festgehalten worden . Also an diesen Uebergangs -
bestimmungen können wir nichts mehr ändern . Ich darf
noch gegenüber dem Herrn Abg .P feiffle hinzufügen , da ß die
Krankenkassenbediensteten in Württemberg in der Tat
nicht Aufnahme in das dortige Versorgungsgesetz gefunden
haben . Es hängt das wohl in erster Linie mit dem in
Württemberg geltenden Umlageverfahren zusammen , wel¬
ches verlangt , daß die Korporation , welche ihre Beamten
versichern , einen absolut sicheren und dauernden Bestand
haben , wie das vielleicht nicht immer bei allen Orts¬
krankenkaffen der Fall ist . Damit mag es Zusammen¬
hängen , daß in Württemberg diesen Wünschen nicht ent¬
sprochen werden konnte . Ich will übrigens nicht ver¬
schweigen , daß die Bedenken , die hier zu überwinden
waren , für die badische Fürsorgekasse auch nicht gering
gewesen sind , obwohl ihre Behebung durch das bestehende
teilweise Kapitaldeckungsverfahren erleichtert worden ist .
Was die Anwendung des Gesetzes von 1896 auf die
Ratschreiber , die als Pflichtmitglieder bei¬
treten , anbelangt , so ist von dem Herrn Berichterstatter
das Erforderliche schon bemerkt worden : Die sehr günstige
Behandlung dieser Ratschreiber als Pflichtmitglieder erklärt
sich daraus , daß se Pflichtmitgliedcr werden auch
gegen ihren Willen und gegen den Willen der Gemeinde ,wie ja auch die einschlägigen Bestimmungen des Kom¬
missionsvorschlags eine Revision des gesetzlichen Verzeich¬
nisses bedeuten . An den Grundsätzen , wie sie in dieser
Beziehung durch Vereinbarung der obersten Staatsbehörden
seit langem festgestellt sind , soll nichts geändert werden . Der
Antrag des Herrn Abg - Pfeiffle und der übrigen Unterzeich¬
ner dieses Antrags ist ja gestern schon als nicht annehmbar
bezeichnet worden ; ich möchte jedoch im Anschluß an die
Ausführungen verschiedener Herren Redner nur noch kurz
hervorheben , daß die Ausschaltung jeder Mitwirkung der
Gemeindebehörden unter keinen Umständen angängig wäre .
Man kann ja allenfalls Zweifel darüber haben , inwie¬
weit ein öffentliches Interesse daran besteht , die Mitwir¬
kung der Gemeindevertretung auszufchließen ; aber die
Mitwirkung des Gemeinderates dürfte unter
keinen Umständen beseitigt werden . Das würde
die Fürsorgekafse auf eine ganz andere Grundlage stellen .
Die Fürsorgekasse ist nicht eine Versicherungsanstalt , die
mit den einzelnen Mitgliedern Verträge schließt , oder in
die die einzelnen Mitglieder gegen ihren Willen ausge¬
nommen werden , sondern die Fürsorgekafse ist eine Ein¬
richtung , deren Zweck darin besteht , den Gemeinden als
solchen die Möglichkeit zu geben , unter Wahrung ihrer
vollen Autonomie ihre Beamten in billiger Weise zu ver¬
sichern . An diesem Grundgedanken des Gesetzes muß
festoehalten werden , und deshalb ist dieser Teil des An¬
trags Pfeiffle uns nicht annehmbar erschienen ; übrigens
darf ich doch auch noch auf die praktischen Schwierigkeiten
Hinweisen , die dadurch entstehen würden , wenn die Ge¬
meindebeamten gegen den Willen des Gemeinderats in
die Fürsorgekasse eintreten würden ; es würde dies ein
fast unhaltbares dienstliches Verhältnis schaf¬
fen , es würde dies einen Grund geben zu Mißtrauen
zwischen der Gemeinde und den Beamten und dazu können
wir natürlich die Hand nicht bieten .

Es ist dann weiter in der Besprechung des Antrags ,
bezw . in seiner Begründung beanstandet worden die Er¬
hebung von 8 Proz . Beitrag für die nichtetat¬
mäßigen Staatsbeamten , die in den Gemeinde -
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dienst übertreten und dabei die Anrechnung früherer
Dienstjahre wünschen. Die Nachzahlung für diese An¬
rechnung kann nicht anders denn als recht und billig
bezeichnet werden. Der etatmäßige Beamte , der Ansprüche
auf Pension im Staatsdienst erworben hat , tritt ja über,
ohne daß er eine Nachzahlung zu machen hat ; für den
nichtetatmäßigen Beamten aber , der noch gar keine An¬
sprüche dieser Art hat und der sie sich erst erwirbt, indem
er sich die frühere Dienstzeit anrechnen läßt, ist es deshalb
gerechtfertigt, wenn er für diesen großen Vorteil eine
mäßige Vergütung leistet . Diese Vergütung müßte nach
versicherungstechnischen Grundsätzen berechnet werden auf
12 Proz. des Einkommenanschlages; wir sind auf 8 Proz.
heruntergegangen, um die Sache zu erleichtern , und weil
wir glaubten , daß ein Ausgleich durch den vermutlich
verhältnismäßig höheren Einkommensanschlag beim Eintritt
in den Gemeindedienst gegeben sei .

Was den 8 28 und die Berücksichtigung der unehe¬
lichen Kinder anlangt, so muß ich daran festhalten,
daß hier das Gesetz lediglich dem Beamtengesetze nach¬
gebildet ist . Der 8 56 des letzteren ist , wie von ver¬
schiedenen Rednern erwähnt worden ist , der maßgebende ;
er bestimmt grundsätzlich den Begriff der Bezugsberechtigten
und der berechtigten Hinterbliebenen und bezeichnet als
solche ausdrücklich die Witwe und die ehelichen Kinder
des Beamten . Es kann gar kein Zweifel sein , daß dieser
Grundsatz, der das ganze Beamtengesetz durchzieht , auch
in dem Gemeindefürsorgegesetz aufrecht erhalten werden
muß.

Es ist dann die Frage der Einkaufs - und Eintritts¬
gelder berührt worden. In den Gutachten, das dem
Kommissionsbericht beigelegt ist als Druckanlage, ist aus¬
einandergesetzt , daß die Beseitigung der Eintrittsgelder
1 Prozent Verbandsumlage mehr bedeutet und ebenso
die Beseitigung der Einkaufsgelder . Ich glaube , das
allein genügt schon, um darzutun , daß in der Tat die
jetzige Regelung die zweckmäßigere und billigere ist , weil
sie die Last mehr verteilt . Ich kann auch in diesem
Eintritts- und Einkaufsgeld gar keine so sehr schwere
Belastung der Beteiligten erblicken . Nehmen wir eine
große Korporation an , beispielsweise eine Ortskranken¬
kasse , die 40 Beamte hat und nun diesen 40 Beamten
auf einmal eine Aufbesserung von 200 M . gewährt.
Das macht 8000 M . und 10 Prozent davon sind 800 M.
und von diesen 800 M . entfallen aus die Krankenkasse
selbst 400 M . ; die muß und kann sie tragen , wenn sie
so groß ist , daß sie 40 Beamte beschäftigt ; die
anderen 400 M . entfallen auf die 40 Bediensteten
der betreffenden Kaffe , also auf den einzelnen ent¬
fallen 10 M . Diese Summe kann in der Tat
ertragen werden und sie muß getragen werden aus den
Gründen , die in dem Kommissionsbericht eingehend er¬
örtert sind ; es ist auch bezeichnend , daß von keiner Seite ,
ungeachtet der sehr zahlreichen Wünsche, die in Bezie¬
hung auf das Gesetz geltend gemacht worden sind , ein
Antrag in dieser Richtung an die Großh . Regierung oder an
das Hohe Haus gelangt ist mit Ausnahme eben des
Antrags des Herrn Abg . Pfeiffle.

Ich komme nun noch kurz zu dem 8 46 des Entwurfs .
Ta wird die Beseitigung der Voran sbei ,
träge der Gemeinden von 25 Proz . zu den Pensionen
verlangt . Sie wissen, daß in dem Regierungsentwnrf
schon die Beseitigung der 25 Proz . Vorausbeiträge zu der
Witwen - und Waisenversorgung bewilligt ist . Weite »
konnten wir nicht gehen , zunächst aus finanziellen Grün «
den . Tie versicherungstechnischen Gutachten berechnen den
Mehraufwand , der entstehen würde bei Beseitigung der¬
jenigen Vorausbeiträge , welche im Entwurf noch auf¬
recht erhalten sind , auf 3 bis 3^ Proz . in bezug auf dis

Verbandsumlage . Daß diese versicherungstechnischen Be¬
rechnungen nicht allzu ängstlich sind, hoffe ich Ihnen
nachher noch kurz Nachweisen zu können .

Es sind aber auch praktische und rechtliche Gründe , die
uns bestimmen , an diesen 25 Proz . Vorausbeitrag zu der
Pensionsguote festzuhalten . Es wird ja nicht gerade sel¬
ten Vorkommen , daß die Gemeinde überhaupt gar nicht in
die Lage gelangt , diese 26 Proz . zu bezahlen , nämlich
dann , wenn der Gemeindebeamte bis zum Ende seines Le¬
bens im Dienst bleibt , und das wird bei ländlichen Ver¬
hältnissen meiner Erfahrung nach gar nicht selten der Fall
sein . Dann lukriert die Gemeinde dasjenige , was sie im
anderen Falle in der Verbandsumlage im voraus schon
hätte bezahlen müssen . Es ist das ein nicht zu unter ,
schätzender praktischer Vorteil für die Gemeinden ; aber
noch wichtiger ist die rechtliche Bedeutung dieser Bestim¬
mung .

Das Verhältnis innerhalb der Fürsorgekasse ist ein an¬
deres als dasjenige zwischen dem Staat und seinen Be¬
amten . In der Beamtengesetzgebung steht der Staat ge-
genüber seinen Beamten ; wenn , er ihn pensioniert , so muh
er die Last der Pension tragen , die Staatsverwaltung Hai
also gar kein Interesse daran , ihre Beamten allzufrüh zu
pensionieren , sie wird es erst dann tun , wenn sie aus
dienstlichen Gründen dazu sich gezwungen sieht . Anders
ist es mit der Fürsorgekasse . Hier haben wir nicht zwei
Rechtssubjekte , die sich gegenüberstehen , sondern drei '
die Gemeinde , den Beamten und die Fürsorgekasse . Der
Beamte möchte vielleicht im Dienst bleiben , die Gemeind ?
wünscht ihn zu pensionieren und die Fürsorgekasse bezahlt .
Da liegt natürlich ein Anreiz für die Gemeinde , den Be
amten zu behalteu , wie er für den Staat vorliegt , nickt
vor , und die Folge davon könnte sein , daß der oder jener
Beainte unnötigerweise früh oder gegen seinen Willen Pen
sioniert würde , wenn nicht die Gemeinde selbst ein Inter
esse daran erhält , diese Pensionierung hinauszuschiebcn .
Dieses Interesse wird zum Ausdruck gebracht durch dis
26 Proz . des Vorausbeitrags zur Pensionsquote . Wir
würden geradezu eine Verschlechterung der Stellung der
Gemeindebeamten gegenüber der Anstellungsgemeinds
herbeiführeu , wenn wir auf diese 26 Proz . verzichten woll¬
ten , und es ist sehr bezeichnend , daß in der letzten Eingabe
des Ratschreibervereins vom 20 . Februar 1906 auf dieser»
Wunsch nicht mehr abgehoben worden ist.

Und nun komme ich zum Schlüsse noch auf den 8 13,
auf die Frage der " / » prozentigen Steige¬
rung . Eine so außerordentlich günstige Bestimmung
kann ich zunächst in dieser

''/iprozentigen Steigerung für
die Gemeiudebeamten nicht erblicken . Es fehlt das Kor¬
relat , was diese Bestimmung oder eine entsprechende in
der Staatsbeamteugesetzgebung wertvoll macht , nämlich
ein fester Gehaltstarif . Es kann das fragliche Verhältnis
jederzeit ausgeglichen werderi von seiten der Gemeinde
durch vertragsmäßige Ermäßigung oder Erhöhung des
Gehaltes . So groß wird also die Bedeutung der °/ «pro
genügen Steigerung wohl nicht sein , wie dies vielfach an
genommen wird . Indessen will ja die Großh . Regierung
nicht endgültig diesem Wunsche der Kommission entgegen¬
treten , obwohl sie dagegen ernstliche finanzielle Bedenken
geltend zu machen hatte .

Wenn aber von einer ganzen Anzahl der Herren Red -,
ner — ich darf fast sagen von allen — angedeutet worden
ist , daß die versicherungstechnischen Berechnungen der gut«
achtlich gehörten Karlsruher Lebensversiche -
r nng — vormals Allgemeine Versorgungsanstalt — zn
ängstlich gewesen seien, wenn in dem Kommissionsberich

''
ausgeführt ist , man sei überzeugt , daß bei einer Steige »
rnng von °/ « Proz . im Sinne des 8 13 des Entwurfs eine
Erhöhung der Verbandsumlage für die Kassenabteilung
überhaupt sich vermeiden lasse, und wie die Kommission
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die Hoffnung für begründet halte , daß auch für die Ab »
Leitung 8 eine ins Gewicht fallende Erhöhung der Ver¬
bandsumlage vermieden werde , so mutz ich diese Hoffnun¬
gen als zu optimistisch bezeichnen und ich kann sie nicht un¬
widersprochen lassen .

Nachdem der Kommissionsbericht fertiggestellt war , ha¬
ben wir nochmals mit der Versorgungsanstalt verhandelt .
Wir haben ihr die Frage vorgelegt , wie weit äußerstenfalls
die Verbandsumlage unten gehalten werden könne , ohne
finanziell geradezu die Entwicklung der Fürsorgekasse zu
gefährden . Daraufhin hat die Versorgungsanstalt erklärt ,
daß für eine Privatunternehmung , für eine Unterneh¬
mung , die nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen geleitet
ist, der Kommissionsentwurs eine Verbandsumlage von
1,16 Proz . in Kassenabteilung ^ und von 12 Proz . in
Kassenabteilung 8 mindestens erfordere , und auch diese
Sätze könnten nicht einmal für eine Privatunternehmuna
als genügend bezeichnet werden ; denn es fehle bei dieser
verhältnismäßig niederen Verbandsumlage immer noch
eine freie Reserve , wie sie eine Privatgesellschaft nicht ent¬
behren könne .

Nun verkennt aber die Versorgungsanstalt so tvenig
wie die Großh . Regierung , daß die Fürsorgekasse ja aller¬
dings in einer wirtschaftlich günstigeren Situation ist , als
eine Privatgesellschaft . Es kommt in dieser Beziehung
zunächst in Betracht die nahezu unbeschränkte Leistungs¬
fähigkeit der hauptsächlichsten Garanten dieser Fürsorge¬
kasse , der Gemeinden , hinter denen ja immer noch der
Staat steht : es kommt in Betracht die Möglichkeit , daß
die Invalidität schließlich günstiger verläuft , als nach den
allgemeinen Wahrscheinlichkeitsberechnungen angenom¬
men wird ; es kommt in Betracht die Möglichkeit , daß die
Großh . Regierung nach dem Gesetz selbst , wie es bisher
schon bestand , ein diskretionäres Ermessen hat , die Ver¬
bandsumlagen zu erhöhen , was immer dann möglich ist ,
wenn nach einem gewissen Zeitraum von fünf bis zehn
Jahren eine technische Bilanz gezogen wird , die erst erken¬
nen läßt , wie eigentlich gewirtschaftet worden ist ; es
kommt endlich in Betracht die Möglichkeit , daß mit der
Zeit die Uebergangsbestimmungen , die jetzt noch die Kaste
sehr belasten , in der weiteren Entwicklung der Verhält¬
nisse diese Kasse weniger belasten werden : alles das ist er¬
örtert worden , es ist von der Versorgungsanstalt und
ebenso von uns berücksichtigt worden und zwar schon bei
der Aufstellung des ersten Entwurfs . Es ist ja richtig :
die Fürsorgekasse hat sich bis jetzt durchaus günstig ent -
wickelt ; wenn wir von einer Novelle zum Fürsorgegesetz
ganz abgesehen hätten , wenn gar nichts an der Gesetz
gebung geändert worden wäre , so hätte jetzt die Kassen -
abteilung ^ (wie sich aus den Ihrer Kommission über¬
mittelten Bilanzen ergibt ) ein Plus von 385 446 M . ; einen
lleberschuß also , der , wenn gar nichts am Gesetz geändert
worden wäre , uns gestattete , die Verbandsumlage von
3 Proz . in Kassenabteilung / e aufzuheben , wenn wir ans
besondere Reserven verzichten wollten ; und in Kassenabtei¬
lung 8 wäre im gleichen Falle auch noch ein kleines Plus ,
aber ein wesentlich geringerer lleberschuß , nämlich ein
solcher von 40336 M . vorhanden .

Das bedeutet die Möglichkeit , die Verbandsumlagen
>n Kassenabteilung 8 um etwa -tzj Proz . , von 6 Proz . auf
os/j Proz . zu ermäßigen , wenn nämlich am Gesetz nichts
geändert worden wäre ; — es kommt übrigens , wie ich
auf eine vorhin gestellte Anfrage bemerken möchte , auch
bei der Novelle nur eine Erhöhung der Verbandsumlage ,
nicht aber der Beiträge , in Betracht ; die Beiträge sollen
überhaupt unberührt bleiben , wie sie sind und nicht er -
böht werden . Wir wären also jetzt in der Lage , die Ver¬
bandsumlage in der Kassenabteilung ^ einfach zu beseiti¬
gen , in der Äassenabteilung 8 etwas zu ermäßigen —
wenn diese Novelle nicht dazwischen gekommen wäre .

Nun hatte der ursprüngliche Regierungsentwurf schon
folgende Vergünstigungen ins Auge gefaßt : Erweiterung
des Kreises der Versicherten , wie er in dem Entwurf
näher dargelegt worden ist ; freiwillige Fortsetzung des
Versicherungsverhältnisses , eine Sache , die namentlich in
bezug auf die rechtliche Konstruktion besondere Schwierig¬
keiten geboten hat — aus die ich hier im einzelnen nicht
eingehen will — ; die Herabsetzung der Altersgrenze von
70 Lebensjahren auf 65 Lebensjahre ; die Anrechnung der
nicht etatmäßigen Staatsdienstjahre gegen Entgelt ; die
für die Zukunft erfolgende Aufhebung der Vorausbei¬
träge zur Witwen - und Waisenversorguug ; die Ausdeh¬
nung der einprozentigen Steigerung auf 50 Dienstjahre
bzw . 70 Proz . — und , was mir nicht genügend gewür¬
digt worden zu sein scheint : der Ersatz des Durchschnitts
sämtlicher Einkommensanschläge durch den Durchschnittder letzten zehn Jahre : das bedeutet eine sehr erhebliche
Verbesserung der Chancen der Mitglieder und eine ebenso
große Belastung der Kasse , namentlich in Verbindung mit
der Erhöhung der höchstzulässigen Einkommensanschläge
von 4000 aus 5000 M .

Das war also der ursprüngliche Regie¬
rung s en tw urf ; derselbe wurde in folgender Weise
begutachtet : In Kassenabteilung 71 bleibt hiernach immer
noch ein kleines Plus von 19 765 M . ; das berührt natür¬
lich die Verbandsumlage nicht . Man hätte bei den 3
Proz . wie bisher bleiben können . In Kassenabteilung 8
ergibt dieser Regierungsentwurf bereits einen Fehlbetrag
von 194 205 M . ; das bedeutet rechnerisch eine Erhöhungder Verbandsumlageu von 6 Proz . auf 10 Proz . Hier
nun setzen schon die Erwägungen ein , die uns maßgebend
gewesen sind für eine günstige Beurteilung der Entwick¬
lungsmöglichkeiten der Fürsorgekasse und die ich vorhin
auseinandergesetzt habe . Wir haben also gesagt : wir
wollen gar nicht 10 Proz . Verbandsumlage in
Kassenabteilung 8 verlangen , sondern wir verlan¬
gen — wie dies in der Regierungsbegründung dar
gelegt ist — nur 8 Proz . Nun wurde aber der Re¬
gierungsentwurf zunächst begutachtet von seiten des Ver -
waltungsrates der Fürsorgekasse ; auch der Ratschreiber¬
verein hat dazu Stellung genommen , und da kamen noch
einige weitere Vergünstigungen in den Regierungsent -
Wurf herein . Das war insbesondere der Fall hinsichtlichder Beiträge des 8 36 ; es sielen weg die Beiträge der Pen¬
sionierten , und es kamen hinzu die Uebergangsbestim -
mungen des 8 69 , die sich als Bedürfnis erwiesen , wo
insbesondere auch gesagt ist , daß die Vorausbeiträge von
25 Proz . zur Witwen - und Waisenversorgung künftig auch
dann nicht mehr von seiten der Anstellungsgemeinde wei¬
ter bezahlt werden , wenn der Fall der Pension schon vor
dem Inkrafttreten der Novelle eingetreten ist .

Diese weiteren Vergünstigungen ergeben nun in Ver
bindung mit der Karenzzeit von fünf Jahren in der
Kassenabteilung versicherungstechnisch statt
eines Plus von 19 755 M . bereits einen Fehlbetrag , näm¬
lich ein Minus von 49 512 M . : ein Fehlbetrag , der an
sich eine Erhöhung der Verbandsumlage auf 3 )^ Proz .
statt 3 Proz . verlangt . In Kassenabteilung 8
erhöhte sich der Fehlbetrag von 194 206 M . auf 228 043
M . , das bedeutet wieder eine weitere Erhöhung von stH
Proz . , also von 10 Proz . auf KM Proz . , oder , wie wir
annehmen , von 8 Proz . auf 8^ Proz . Die Großh . Re¬
gierung hat auch diese Erhöhung außer Betracht gelassen ,
sie hat geglaubt , prozentuale Erhöhungen , die nicht voll -,
ständig 1 Proz . erreichen ( die also unter 1 Proz . , cnst
U Prozent und )/ > Proz . bleiben ) hier außer Betracht last
sen zu können aus den Gründen , die ich Ihnen schon dar¬
gelegt habe . Wir sind also immer noch aus der An ,
schaumig beharrt , es genüge eine Verbandsumlage von 3
Proz . künftig für die Kassenabteilung .4 . und eine Ver -
bandsumlage von 8 Proz . für Kassenabteilung 8 .
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So war die Sachlage vor dem Erscheinen des Kommis¬
sionsberichts . Der Kommissionsvorschlag bringt
nun einige minderwichtige , finanziell mindereinschneidende
Aenderungen : das ist der Ersatz der Zahl 1200 durch
1000 in 8 4 , die Einfügung der Landwirtschaftskammer ,
die Gleichstellung der übertretenden Beamten der Gemein¬
den der Städteordnung mit den nichtetatmäßigen Staats¬
beamten , und die Ermäßigung der in 8 69 garantierten
12 Proz . auf 10 Proz . Aber von finanziell einschneiden¬
der Bedeutung ist einmal der Antrag , der sich auf die

Erweiterung des Kreises der Versiche¬
rungspflichtigen inbezug auf alle Gemeinden
von 500 und mehr Einwohnern bezieht , deren Ratschreiber
schlechthin Pflichtmitglieder werden sollen — und dann
die erwähnte fünfviertel - prozentige Stei¬

gerung .
Was den ersterenAntrag anbelangt , so kann man

im Zweifel sein , inwieweit er unter allen Umständen
eine Verbesserung bedeutet . Die Regierung hatte ähnliche
Bestrebungen ; sie wollte ja auch die kleineren Gemeinden

erfassen , sie wollte das aber nicht tun mit einer

gewissen Starrheit , wie sie dem Vorschlag der

Kommission eigen ist . Wir wollten für zweifelhafte Fälle
der Berussmäßigkeit des Ratschreiberdienstes , in denen
weder der Ratschreiber noch die Gemeinde den Beitritt

wünschten (derartige Fälle sind ja denkbar ) etwas freiere
Hand haben , wir wollten sagen : Wo kein Kläger ist , da
ist kein Richter , und guieta non inovoro : Da , wo kein

Wunsch besteht , da wollen wir uns nicht unnötig in die

Gemeindeoerhältnisse einmischen .
Der Antrag der Kommission hat für sich , w ^

ich zugeben kann , eine gewisse Konsequenz ; er hat natür '

lich auch die Schattenseiten seiner Vorzüge . Es werden
nach dem Kommissionsvorschlage ohne weiteres eben nun
vierhundert und einige siebzig Gemeinden einfach ge¬
zwungen , ihre Ratschreiber der Fürsorgekasse als Pflicht¬
mitglieder beitrcten zu lassen ; das wird da und dort ,
mindestens in der Uebergangszeit , Verstimmungen er¬
regen ; ich glaube , darin liegt ein Nachteil des Kom -

missionsvorschlags ; aber , da sich auf der anderen Seite
auch Gründe dafür geltend machen lassen , wollte die
Großh . Regierung diesem Kommifsionsantrage nicht dau¬
ernd entgegentreten . Jedenfalls aber wird durch die Mög¬
lichkeit , daß diese Pflichtmitglieder die alten Uebcrgangs -
bestimmungen des Gesetzes von 1896 für sich geltend
machen dürfen , die Fürsorgekasse weiteren erheblichen Be¬
lastungen ausgesetzt .

Was nun diese Belastung im Zusammenhang mit der
V. Proz . Steigerung anbelangt , so ergibt sich bei Annahme
des Kommisfionsvorschlags : In Kassenabteilung ^
ein Fehlbetrag von 122 341 M . , das bedeutet 4,16 Proz .
Verbandsumlage nach Ansicht der Versorgungsanstalt ;
in Kassenabteilung 6 ein Fehlbetrag von 286327

Mark , das bedeutet 11,94 Proz . — etwa 12 Proz . Ver¬

bandsumlage . Wenn wir nun unter den Gesichtspunkten ,
die ich vorhin auseinandergesetzt habe , erheblich unter

diesen Sätzen von über 4 und nahezu 12 Proz . bleiben ,
wenn die Großh . Regierung auf Grund des 8 49 des

Gesetzes nach dem Inkrafttreten der Novelle nun künftig
bis auf weiteres nur 3 ' /z Proz . Verbandsumlage ^

in

Kassenabteilung ^ erhebt und nur 9 Proz . in Kasscn -

abteilung L , so hat sie das Aeußerste getan , was sie tun
konnte , und es ist für die Korporationen und ihre Be¬
amten alles geschehen , was irgendwie gerechtfertigt werden
kann .

Aber darüber muß Klarheit bestehen , daß , wenn die
Kammer die Vorschläge der Kommission dieses Hohen
Hauses annimmt , sie damit gleichzeitig zu erkennen gibt ,
daß sie gegen diese Verbandsumlagen in diesem geringsten

Satz von 3V - und 9 Proz . nichts zu erinnern hat , und

daß sie die von der Regierung bezweifelte Annahme teilt ,
daß die Geneigtheit der Gemeinden , freiwillige Mit¬

glieder zur Fürsorgekasse beitreten zu lassen , darunter

nicht noileiden werde .
Nur , wenn in dieser Richtung keinerlei Zweifel bestehen ,

kann die Großh . Regierung dem Vorschlag der Kom¬

mission zustimmen .
Der Antrag Pfeiffle und Genossen dagegen ist für die

Großh . Regierung unannehmbar .

Wird der Kommissionsvorschlag allseitig angenommen ,
so tritt das Schifflein der Fürsorgekasse schwer befrachtet
und belastet — und wie ich gegenüber etwaigen Revisions¬
wünschen ausdrücklich hervorheben möchte , auf einen Zeit¬
raum von mindestens wohl 10 Jahren hinaus — seine
neue Fahrt an .

Ich kann nur hoffen und wünschen , daß die Fahrt von
Stürmen behütet und eine glückliche sein möge !
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Abg . Ihrig (Dem .) : Die vorliegende Materie ist
vom Herrn Berichterstatter schon in seinem umfangreichen
Bericht eingehend bearbeitet worden und ebenso in seinem

mündlichen Vortrag . Es haben nun eine ganze Reihe
von Herren , darunter hervorragende Sachverständige auf

diesem Gebiet , zur Sache gesprochen . Es wird sich Wohl

wenig Neues beifügen lassen , und ich darf mich wohl aui

diesem Grunde arch ganz kurz fassen .

Es besteht nun das bisherige Gesetz ein Jahr¬

zehnt und hat , wie der Herr Minister gestern auch zuge¬
geben hat , segensreich gewirkt . Man hat wohl von An¬

fang an dabei vorausgesetzt , daß , da es sich um eine

ziemlich neue gesetzgeberische Materie handle , das Gesetz

nicht auf lange Jahrzehnte hinaus unabgeändert in Wirk¬

samkeit bleiben könnte , sondern daß man an der Hand der

Erfahrungen , die man in einigen Jahren gewonnen habe ,

an eine Aenderung herantreten müsse . So kommen wir

schon nach einem Jahrzehnt an eine Abänderung und wir

sehen dabei voraus , daß auch diesmal mit der Annahme
der Vorlage eine endgültige Regelung auf längere Zeit

hinaus nicht geschaffen wird , sondern daß wir in abseh¬

barer Zeit wiederum an eine Aenderung des Gesetzes wer¬

den herantreten niüssen , daß es sich heute für uns nm

um einen vorläufigen Abschluß handelt .

Das Gesetz in der Fassung der Kommission

bringt die Erfüllung mancher Wünsche , andere läßt ei

unerfüllt . Zunächst ist ja zu begrüßen , daß die Kasse «

nun dadurch auf eine etwas breitere Grundlage gestell
worden sind , daß man einer größeren Anzahl VW
Gemeindebeamten den Beitritt ermöglich
hat , als das bisher der Fall war . Zunächst ist da

durch die Erweiterung des Verzeichnisses der Pflicht
gemeinden geschehen und dann dadurch , daß man am
die Gemeindebeamten mit einem niedrigeren Einkomme

zu der Kasse zuläßt . Daß man darin zu weit gehe
könnte , ist auch schon hervorgehoben worden , eine Eil

Wendung , die ich auch durchaus teile . Ich glaube , weite

sollte man damit nicht mehr heruntergehen ; denn i>

nehme an , daß für Beamte , die eine Bezahlung vr

unter 400 Mar ! haben , es besser ist , wenn sie sich de

Alters - und Jnvaliditätsversicherung zuwenden , als we«>

sie Mitglieder der Fürforgekaffe werden . Ebenso keM

ich begrüßen , daß eine freiwillige Weitervel

sicherung der durch Nichtwiederwahl und anderes a^

scheidenden Mitglieder geschaffen ist . Ich hoffe , daß v»

dieser Vergünstigung , die das Gesetz bringt , reichlich E

brauch gemacht werden wird . Zu bedauern ist freilil

daß die - Prämien der sich freiwillig weiter Versichernd

hoch snn werden . Es wird ja auch da nicht aller Ta
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Abend sein und bei einer weiteren Revision in dieser
Richtung etwas zu erzielen sein.

Ein wesentliches Bedenken habe ich gegen die Fassung
des Z 44 und zwar weniger , was das dort festgesetzte
Eintrittsgeld betrifft, als vielmehr was die Einkaufs¬
summen bei weiteren Gehaltserhöhungen anlangt. Auch
ich kann mich den Befürchtungen , die der Herr Kollege
Pfeiffle ausgesprochen hat, nicht verschließen, daß das in
dem einen oder anderen Fall ein Hemmschuh für die eine
und andere Gemeinde sein könnte, daß sie lieber eine
Erhöhung

^
des Gehaltes ihrer Gemeindebeamten vornehmen

würde , wenn nicht gleichzeitig die Erhöhung dieser Ein¬
kaufssumme eintreten würde. Es ist mir das um so
weniger angenehm, als ich die Anschauung, die der Herr
Kollege Leiser vorhin vertreten hat , teile , daß insbeson¬
dere unsere kleineren Gemeinden oft ihre Gemeinde¬
beamten außerordentlich schlecht bezahlen , viel¬
fach so, daß es gar nicht im Verhältnis zu den Anfor¬
derungen steht , die an ihre Kraft und Zeit gestellt werden.

Der 8 13 in der Kommisfionsfaffung bringt eine
schätzenswerte Verbesserung, die ja auch von den Interes¬
senten in erster Linie angestrebt worden ist : eine Steige¬
rung des Prozentsatzes bei den zur Bestimmung
der Höhe der Pension in Anrechnung kommenden Jahren.
Der Wunsch der Beteiligten ging dahin , man möchte an
Stelle der bisherigen 1 Proz. ferner 1 * , Proz. setzen.
Ich persönlich halte diesen Wunsch für durchaus berechtigt ,
kann mich aber den Einwendungen , die von Regierungsseite
erhoben worden sind, nicht verschließen und glaube , daß die
Kommission das richtige getroffen hat mit der Steigerung von
1 Proz. auf Proz. Es muß das für heute genügen , da ein
weiteres Entgegenkommen der Großh . Regierung auf die¬
sem Gebiet nicht zu erhalten war ; doch glaube ich, daß
bei einer künftigen Neuregelung hier in erster Linie
einzusetzen sein wird , sodaß die Erhöhung aufl V- Prozent in einer nicht zu fernen Zukunft erreicht
wird. Ick begrüße diese Erhöhung insbesondere im In¬
teresse der älteren Gemeindebeamten , der älteren Rat¬
schreiber und der anderen Beamten auch , die in treuer
Arbeit dem Staat und der Gemeinde ein Menschenalter
gedient haben. Diese müßten sich , wenn die Höchstpension
nur mit 50 Dienstjahren erreicht würde, mit einem ver¬
hältnismäßig geringen Prozentsatz pensionieren lassen.
Wenn von der Regierungsseite eingewandt worden ist,
daß man eben auf eine 3 ^ prozentige Umlage in Kasse ^
und auf eine 9 prozentige in Kasse L sich gefaßt machen
müßte , so kann ich das nur sehr lebhaft bedauern. Aber
ich glaube , in dieser Beziehung wird die Großh . Re¬
gierung nach Annahme des Gesetzes noch einmal in Er¬
wägungen eintreten, ob es nicht doch besser ist, daß man
mit den Umlagen nicht in die Höhe geht , sondern daß
man die weitere Entwicklung der Dinge noch einmal ab¬
wartet , und im äußersten Fall vielleicht in zwei Jahren
an eine Aenderung herantritt .

Nicht unbedenklich scheint mir auch der 8 46 in seiner
Fassung, der die Gemeindebeiträge zu den Pen¬
sionen Vorsicht . Ich kann mich auch hier den Ein¬
wendungen, die vom Regierungstische geltend gemacht
worden find, nicht durchaus verschließen, allein wir müssen
uns andererseits auch vor Augen halten , daß in den letzten
Jahren die Gemeinden ganz wesentlich belastet worden
sind, und daß diese wesentliche Mehrbelastung Unzufrieden¬
heit dort erregt. Ich meine , man sollte davon absehen,
me Gemeindekaffe wie letzthin bei dem Schulgesetz, so auch
hier in erheblichem Umfang zu belasten. Wenn die Um¬
sagen dadurch in die Höhe getrieben werden, so wird das
selbstverständlich böses Blut erregen müssen. Wir haben
doch schon ein erhebliches Vermögen in der Kaffe , und
wenn es nicht ausreichen sollte, so würde eben der Staat
einen höheren Staatsbeitrag geben müssen.
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Man hat von verschiedenen Seiten daraus hingewiesen ,
daß die Berechnungen, wie sie von den versicherungs¬
technischen Gutachtern abgegeben worden sind, als
etwas übervorsichtig gefaßt erscheinen , und daß man
daraus kein rechtes Urteil ziehen kann . Ich bin zu wenig
Fachmann , um das völlig zu beurteilen ; es will mir aber
scheinen , daß an diesen Behauptungen etwas daran ist.

Nicht im Einklang mit der Vergrößerung der Zahl der
Mitglieder, welche die Kassen jetzt bekommen , scheint es
mir zu stehen , daß der 8 47 ein Sinken der staat¬
lichen Beitragsprozente Vorsicht . Ich meine , wenn
die Zahl der Versicherten größer wird , so sollte man diese
Beiträge des Staates zunächst doch auf der gleichen Höhe
halten , und wie ich vorhin schon bemerkt habe, eher reich¬
licher bemessen , als diese Summe noch herunterzusetzen.
Ich kann mich in dieser Beziehung dem , was der Herr
Kollege Leiser vorhin ausgeführt hat , durchaus an¬
schließen .

Auf alle Einzelheiten einzugehen, scheint mir keinen
Wert mehr zu haben, da ja alles umfangreich erörtert
worden ist . Ich kann nur noch erklären , daß meine poli¬
tischen Freunde und ich beabsichtigen , für die Kommis¬
sionsfassung einzutreten. Die Aenderungen bringen manches
Gute und Erwünschte, und werden auch bei den Interessenten
eine gewisse Befriedigung und Anerkennung Hervorrufen.
Wenn auch mancher Wunsch für jetzt freilich nicht in Er¬
füllung geht, so bedeutet die Vorlage doch immerhin einen
wesentlichen Fortschritt gegenüber den bisherigen Zuständen .
Es darf wohl auch angenommen werden, daß in nicht
allzuferner Zukunft noch mancher der Wünsche, die heute
unerfüllt bleiben müssen , noch in Erfüllung gehen werden !

Abg . Wittcmann - Donaueschingen (Zentr ) : Ich
will das sympathische Interesse , welches ich diesem Ge¬
setze entgegenbringe , nicht zum Ausdruck gelangen lassen
durch eine möglichst lange Rede , sondern ich will es kurz
fassen in das , was seinerzeit im Jahre 1896 in den Mo
tiven der Regierung dem ersten Gesetzentwurf vorausge¬
schickt wurde , nämlich die Worte : „Die Sicherstellung der
Zukunft eines Beamten und seiner Familie gegen die
wirtschaftlichen Folgen der Wechselfälle des Lebens gereicht
aber nicht nur ihnen selbst , sondern auch demjenigen zu¬
nutzen , in dessen Dienst er steht , denn dadurch erhöht sich
die Schaffensfreudigkeit und verbindet den Beamten
enger mit den Interessen derjenigen Institution , welche
ihm eine solche gewährt .

"

Als die Novelle zu diesem Gesetze kam , da konnte man
aus der Begründung der Regierung herauslesen , das;
diese Worte vom Jahre 1896 tatsächlich wieder für sie lei¬
tend waren und es wurden diese Worte aber auch das
Leitmotiv für die Kommission , welcher das Hohe Haus
den Gesetzentwurf der Regierung zur Beratung überwie¬
sen hat . Dieses Bestreben will für die Ratschreiber , die
Gemeinderechner und alle die , welche der Wohltaten die¬
ses Gesetzes teilhaftig werden sollen , in der Weise das Ge¬
setz cnisgestalten , daß alle möglichst große Förderung ha
ben , es sollen ihnen und ihren Frauen und Kindern
eine möglichst günstige Gestaltung ihrer Lage für Krank¬
heit , Alter oder Tod aus der gesetzlichen Regelung erwach¬
sen , und es soll all den Wünschen , die seit den ; Jahre 1896
zum Ausdruck gelangt sind , und die an das Hohe Haus
und an die Regierung kamen , tunlichst Rechnung getra¬
gen werden durch ein Entgegenkommen , soweit es über¬
haupt nur eben nach der Sachlage verantwortet werden
kann . Die Fortschritte , welche der Gesetzentwurf in der
Fassung der Kommission bringt , sind alle schon aufgezählt
worden , so daß ich es nicht nötig habe , auf die einzelnen
einzugehen . Ich beziffere sie auf 14 Punkte . Tie Haupt¬
sache ist ja die, - daß der Kreis der Versicherten erweitert
wird , und namentlich der Kreis der Versicherten aus dem

-MM »,
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Ratschreiberstande . Ich begrüße es , daß man die Zahl
von 600 Einwohnern angenommen hat , nm daran an
knüpfend alle Ratschreiber , welche in solchen Gemeinden
tätig sind , zn Mnßmitgliedern zn machen . Es hat die
Großh . Regierung gewisse Bedenken gegen die Fixierung
dieser Zahl erhoben , und es lassen sich diese Bedenken nicht
ganz von der Hand weisen . Aber der große Vorteil liegt
darin , daß in den Gemeinden , in denen das sozialpoli¬
tische Verständnis für das Gesetz etwa mangelhaft sein
sollte , eben durch die Bestimmungen , wie sie jetzt in dem
Gesetzentwurf gegeben sind , diesem sozialpolitischen Ver
ständnis nachdrücklichst nachgeholfen wird , und daß diese
Genieinden Widerstand nicht mehr erheben können . Nus
zahlreichen Zuschriften , die ich zur Hand habe , könnte ich
in einzelnen Beispielen darlegen , wie in verschiedenen Ge¬
meinden auf dem Lande die sozialpolitischen Gesichts
punkte verkannt werden . Es kann beispielsweise in einer
Gemeindeversammlung zur Beratung , daß ein Ratschrei¬
ber in die Fürsorgekasse konimen sollte , und was war das
Ergebnis ? Die Leute sagten , nachdem sie erfuhren , waS
der Betreffende alles für Einnahmen hatte : Was , der hat
so viele Einnahmen , und nun sollen wir ihm auch noch
eine Pension schaffen ? Nein , das tun wir nicht , und der
betreffende Ratschreiber , an den ich gerade denke, ist auch
heute noch nicht in die Versicherung ausgenommen wor¬
den . Es ließen sich noch Dutzende von Fällen von einzel¬
nen Gemeinden anführen , die ans einem derartigen
Standpunkt stehen . Wenn aber bei allen Gemeinden von
600 Einwohnern der Ratschreiber in die Versicherung aus¬
genommen werden muß , dann ist derartigen Vorgängen
ein Riegel vorgeschoben .

Bezüglich der Gemeinderechner konnten von den Wim -
schen , welche dieselben vorbrachten , leider nicht alle
erfüllt werden . Eine Besserung haben sie immerhin da¬
durch erlangt , daß jetzt schon der Betrag von 400 M . Ein -
kommensanschlag genügt , um sie zu freiwilligen Mitglie¬
dern werden zu lassen .

Nach 8 3 in der Komniissionsfassnng haben Ratschrei -
ber unter anderem Pflichtmitglieder zn werden , wenn
ihr Dienst im wesentlichen ihre ganze Zeit und Ar¬
beitskraft in Anspruch nimmt . Ich möchte die Großh .
Regierung bitten , daß man bei der Interpretation
dieser Bestimmung : „ im wesentlichen " in 8 3 recht weit¬
herzig ist , und daß recht vielen Ratschreibern nun die
Wobltaten des Gesetzes zu Teil werden , die für sie be¬
stimmt werden .

Eine Besserung ihrer Verhältnisse haben die Gemeinde¬
rechner auch durch die Bestimmungen des § 69 erfahren ,
wonach sie , wenn sie nur 6 Dienstjahre haben und l <t
Proz . , statt 12 Proz . , welche die Regierung vorgesehen hat ,
nachzahlen , auch der Wohltat des Gesetzes wenigstens vorn
Ende des Januar 1912 an teilhaftig werden können .

»

Die Gemeinden haben sich im großen und ganzen nicht
beschweren können , denn auch sie sind in mehrfacher Hin¬
sicht besser gefahren bei der Neuregelung des Gesetzes. Es
stellt ihnen die Zurückzahlung der hälftigen Beiträge ,
wenn Versicherte nach 8 39 etwa allsscheiden , nicht mehr so
ui Aussicht , wenn Ratschreiber und andere Gemeinde¬
beamte oder Bedienstete die Möglichkeit haben , freiwi I-
lig die Versicherung fortzusetzen . Tenn in den über¬
wiegenden Füllen wird wohl jeder , der einmal in der Ver¬
sicherung war , sich bestreben , auch darin zu bleiben . Dann
entfallen ( 8 46 ) den Gemeinden die 25 Proz . Beiträge ,
welche zum Witwen - und Waisengcld zu bezahlen waren ,
Besonders aber haben die Gemeinden die Garantie , daß .
je besser ihre Beamten und Bediensteten nach dem Für¬
sorgegesetz gestellt sind , sie ein desto besseres Material an
Beamten und Bediensteten bekommen . Der moralische
Erfolg , den sie hier haben werden , gleicht sicher das voll

aus , was etwa die Gemeinde an Beiträgen mehr bezahlen
muß .

Viele Wünsche hat das Gesetz allerdings unerfüllt
gelassen , Wünsche , deren Berechtigung man nicht verken¬
nen kann und die in etwas die wesentlichen Fortschritte
des Gesetzentwurfes trüben . Zu beklagen ist es bezüglich
der Ratschreiber , daß nicht alle Mitglieder dieser Fürsorge¬
kasse werden und daß man nicht wenigstens einen Ein -
kommensbetrag von 300 M . statt 400 M . als unterste
Grenze annahm , um wenigstens noch die Ratschreiber mit
einem Einkommen zwischen 300 und 400 M . als frei¬
willige Mitglieder in die Kasse hineinzubringen .

Ich bedaure auch, daß man von der Zustimmung der
Gemeindevertretung für freiwillig zu Versichernde im all¬
gemeinen nicht hat Umgang nehmen können . Die Gründe
der Regierung sind gewiß jedoch beachtenswert , und nach
dem sie gar erklärte , daß sie darauf nicht verzichten wolle
und nicht verzichten könne , muß man eben auf seine eige¬
nen Wünsche , die man für die Ratschreiber und sonstige
Versicherte vertreten und dnrchbringen möchte, verzichten
Man kann nur den matten Trost geben , daß auch die
Sparkassenrechner und die Korporationsbeamten , die frü¬
her die Zustimmung ihrer Verwaltungsbehörden , Be¬
zirksversammlung usw . nicht nötig hatten , dieser Zustim¬
mung jetzt nach dem neuen Gesetzentwurf gleichfalls be¬
dürfen .

Ich bedaure , daß die prozentuale Steigerung des Ruhe¬
gehaltes im 8 l3 des Entwurfs nicht von einem Proz .
auf eineinhalb Proz . erhöht werden konnte . Ich hätte
sehr gewünscht , daß das möglich gewesen wäre , und ich
gehöre zu den Zweiflern , von denen der Herr Regierungs -

Vertreter gesprochen hat . Auch ich bin der Ansicht , daß
die technischen Berechnungen , die zugrunde gelegt werden ,
tatsächlich doch etwas zu ängstlich gemacht sind . Im all¬

gemeinen weiß man , daß auf dem Lande der Ratschreibei
oder der sonstige Beamte oder Bedienstete , auch wenn die
65 Jahre für die Altersgrenze erreicht sind oder wenn er

sich körperlich wirklich dauernd kränklich und schwächlich
fühlt , nicht ohne weiteres daran denkt , seine Pension zu
nehmen . Er scheut sich schon vor den übrigen Bewohnern
der Gemeinde . Er befürchtet deren Kritik , abgesehen davon

daß auch sein Pflichtgefühl ihn abhalten wird , Pension zu

nehmen , wenn er noch arbeiten kann . Er macht mit , so

lange er überhaupt nur mitmachen kann . Die Dersiche -

rungstechniker rechnen immer mit den äußersten und un

günstigsten Möglichkeiten , die in den allermeisten Fällen
hier nicht zntreffen werden . Ich glaube , man hätte ohne
finanzielles Risiko ganz gut eineinhalb Proz . statt einein -

viertel Proz . , die wir wenigstens jetzt ja glücklich
von der Regierung zugestanden haben , ein führen können .
Auch hätte man 75 Proz . des Höchstgehaltes als Ruhe¬
gehalt nach 40 Dienstjahren erreichen lasten können . Doch
ist , was wir jetzt bekommen , eine sehr erfreuliche Besserung ,
sodaß man sich damit bescheiden mag .

Es gefällt mir nicht , daß bei 8 39 der Ratschreibel .
der einmal in Abt . X war , wenn die Bedingungen des

8 39 eintreten . nach 8 übergehen muß . Ich glaube ,
hätte sich ein Weg finden lasten können , daß man das,
was der Staat zu ^ sonst für das Ratschreibel -

mußmitglied leistet , weiterhin den freiwillig WeiterversicheE
den anteilig für sich hätte bezahlen lassen sollen , um ih»

dann so in der Abteilung ^ zu belassen . Es wäre der

finanzielle Effekt gewiß eine Entlastung des Betreffende »,
er würde besser fahren , als wenn man ihn eben in d«

Abteilung 8 steckt und dann nach der Abteilung 8 weiter
behandelt .

Ein einzelnes Bedenken habe ich noch bezüglich d«i

39 . Dort '
ist im Schlußsatz der Pensionsansprl »

besonders geregelt . Im Hinblick auf 8 10 schein
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es mir nun sehr zweifelhaft , ob der Pensionsanspruch
nach Erreichung von 65 Lebensjahren ausgeschaltet
werden sollte oder nicht , mit anderen Worten ob etwa
der freiwillig sich Versichernde, Weiterversichernde, auch
wenn er das 65 . Lebensjahr erreicht hat , noch weiter
Versicherungsmitglied sein muß , bis eben die Fälle der
Krankheit und der Arbeitsunmöglichkeit infolge körperlicher
oder geistiger Gebrechen eingetreten sind. Wenn das der
Fall ist, so ist das eine Härte , die mir nicht gefallen
will , und von der ich wünschen müßte , daß sich irgend
ein Mittel finde, auch mit Erreichung von 65 Lebens¬
jahren den Anspruch auf Bezug der Alterspension eintreten
zu lassen.

Ich hätte gewünscht , daß wir bei 8 47 , nachdem man
im Jahre 1896 schon die Staatsbeiträge als nieder be-
zeichnete und damals schon dem Gedanken Ausdruck gab,es sollte mehr vom Staat gegeben werden, die Beiträge
hätten erhöhen können und daß man im allgemeinen
anstelle der 30 bezw. 20 Prozent Staatsbeiträge 40 Pro¬
zent bleibenden Zuschuß vom 11 . Jahre an hätte ge¬
währen können . Bei der Wichtigkeit des Ratschreiber¬
standes und bei '

zunehmender Arbeitslast im rein staat¬
lichen Interesse wäre dies ganz gewiß angemessen.

Bezüglich der Gemeinderechner hätte ich gewünscht ,
daß man ihrer Petition mehr hätte entgegenkommen
können . Ich habe in der Kommission neben anderen
Anträgen den Gedanken angebracht, und ich möchte
wünschen , daß er vielleicht bei einer weiteren Revision
des Gesetzes durchgeführt werden könnte , daß man nicht
bloß Mußmitglieder in Abteilung ^ hat , sondern daß
man auch Mußmitglieder für die Abteilung L einführt
und daß man speziell zu diesen Mußmitgliedern alle , die
einen bestimmten Einkommensbetrag , z . B . 800 M . haben,
rechnet. Je mehr Mußmitglieder man hat , desto ge¬
sicherter ist der Bestand der Kasse, ganz besonders der¬
jenige der Abteilung L ; denn gerade die Kasse Abteilung L
ist ja diejenige, welche das größte Risiko zu tragen hat
und deren Situation nicht so günstig ist, wie die der
Abteilung Den Gemeinderechnern hätte ich auch ge¬
wünscht , daß man sie nur mit 3 Prozent Beitrag heran-
zuziehen brauchte . Ich muß aber selbst sagen , daß mit
diesen 3 Prozent nichts zu machen ist . So soll es ein
Gedanke sein , dessen Durchführung man der Zukunft
überlassen muß .

Bei dieser Gelegenheit möchte ich . weil es doch in
einem gewissen Zusammenhang mit dem Fürsorgegesetz
steht, an das Ministerium zwei Wünsche der Gemeinde¬
rechner richten , die von einer gewissen Bedeutung für das
Fürsorgegesetz und dessen Gestaltung für die Gemeinde¬
rechner sind. Dieselben wünschen nämlich eine Fixie¬
rung ihres Gehaltes nach Prozenten des Um¬
satzes , den sie als Gemeinderechner haben, und sie
möchten, daß für sie eine Kassenfehlgrenze eingesührt wird ,so daß, wenn sie etwa in ihrer Kasse einmal 20 oder
30 Mk . , die ich als Beispiel annehme, mehr haben,
diese Beträge behalten , daß sie aber nicht darauf legen
Müssen, wenn ihnen etwa bei der Abrechnung ein gleicher
Betrag in der Kasse fehlt. Wir haben ähnliches schon
bei anderen Kassen, namentlich im Gebiete der Finanz¬
verwaltung. Es ist der Wunsch der Festsetzung des
Gehaltes nach Prozenten mir in Briefen und der Allge¬
meinheit in der Zeitschrift, welche die Gemeinderechner
haben , zum Ausdruck gebracht und ich bin gebeten
worden , hier bei dieser Gelegenheit darauf abzuheben.

Ich will zum Ende eilen (Rufe : Sehr gut !) . Es hatdas Gesetz zweifellos recht viel Gutes gebracht . Aber ein
Mdgiltiger Abschluß desselben ist sicher nicht gekommen.

kürzerer oder längerer Zeit werden an das Hohe Hausund an die Großh . Regierung weitere Wünsche kommen.

«
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Heute kann man aber, nachdem das Gesetz einen erheblichen
Fortschritt bedeutet und mehr sicher nicht zu erreichen
ist, denen, die um weitere Besserung petitionierten , nur
sagen : Das Gesetz , wie es aus der Kommission hervor¬
gegangen ist , es möge angenommen werden. Es wird
dann wohl das Grab mancher Wünsche sein. Allein die
Interessenten sollen an das Wort des Dichters denken :
„ An dem Grabe noch Pflanzt er die Hoffnung auf !

" Die
spätere Revision wird den Wünschen , die jetzt begrabenwerden, die Wiederauferstehung bringen. Möge dann das
Bessere der Feind des Guten sein , das wir jetzt haben ,und das Schifflein , von dem der Herr Regierungskom¬
missär sprach , es möge nach fünf Jahren, oder nach zehn
Jahren, die ich als äußerste Grenze für eine weitere
Revision annehmen will, noch so flott im Gange sein,daß es eine weitere Belastung recht gut vertragen kann,
zum Wohle aller der Beamten , deren Lage durch dieses
Gesetz verbessert werden soll !

Abg . Reiff (kons. ) : Nachdem nun schon so viel über
diesen Gesetzentwurf geredet wurde, glaube ich mich kurz
fassen zu können . Auch mir wurden verschiedene Wünschevon seiten der Gemeindebeamten vorgetragen. Vor allem
legen dieselben hohen Wert darauf, daß die prozentualeSteigung Lei der Berechnung des Ruhegehalts 1 ^2

°/«
statt bisher 1 " o betragen möge. Man war sich dabei
aber wohl bewußt, daß dadurch auch die Beiträge sich
wesentlich erhöhen würden, und im Hinblick darauf wurde
mir gesagt, daß man sich auch mit 1ffi°

/o vorerst be¬
gnügen werde . Ich hätte es freilich gerne gesehen , wenn
auch dieser Wunsch hätte erfüllt werden können.

Für eine weitere Verbesserung halte ich auch , daß das
Gehaltsminimum für solche , welche freiwillig bei¬treten wollen , bis auf 1000 M. herunter gesetzt wurde.
Dadurch wird es manchem Angestellten möglich, sich in
die Fürsorgekasse aufnehmen zu lassen, welchem es bis
jetzt nicht möglich war. Mancher Gemeindebeamte ver¬
diente nach seiner Tätigkeit recht wohl auch 1200 bis1500 M . , aber er bekommt sie eben deshalb nicht, weil
die Gemeindevertretung hier oft nicht die nötige Einsichtund das richtige Verständnis besitzt, und der Angestellte
befürchten muß , wenn er die wohlverdiente Aufbesserung
verlangt , seine Stelle zu verlieren. Deshalb arbeitet er
ruhig weiter und denkt : ich halte es auch so aus ; aber
gerade durch den niederen Gehalt geht er auch noch der
Altersführsorge verlustig.

So sehr ich sonst für die selbständige Verwaltung der
Gemeinden bin , hätte ich doch gewünscht , daß zum frei¬
willigen Beitritt nicht erst die Genehmigung der
Gemeindevertretung erforderlich wäre. Wer die
Verhältnisse auf dem Lande in dieser Beziehung kennt,wird mir zustimmen müssen . Um zu zeigen , wie da oft
gehandelt wird und warum der Beamte oft lieber auf
Gehaltserhöhung verzichtet , will ich nur einen Fall an¬
führen, der erst vor wenigen Wochen in einer mir sehr
gut bekannten Gemeinde vorgekommen ist . Der Bürger¬
meister, dessen bisheriger Gehalt kaum halb so groß war,als der seiner Kollegen in anderen Orten unseres Bezirks ,die nicht größer sind oder mehr Arbeit verlangen , wollte
seinen Gehalt um 200 M . erhöht haben. Bei der Ver¬
handlung vor dem Bürgerausschuß erklärte der Sprecherder Sozialdemokraten namens seiner Partei , daß nachihrer Ansicht der Gehalt des Bürgermeisters allerdingsviel zu nieder sei , aber sie würden doch gegen eine Er¬
höhung stimmen, weil derselbe ihre Wünsche oft nicht be¬
friedige. Leider ist es nun ja keinem Gemeindebeamten
möglich, alle Wünsche seiner Mitbürger zu erfüllen , und
so kann es kommen , daß er nicht den Gehalt erhält , der
ihm von Rechts wegen gehört.
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Im allgemeinen kann ich mich den Ansführungen der
Herren Vorredner anschließen . Auch wir sind der Ansicht,
daß der vorliegend » Gesetzentwurf eine Verbesserung be¬
deutet , wenn auch nicht alle Wünsche für jetzt schon erfüllt
sind . Wir hoffen , daß auch dieses Gesetz noch immer
mehr ausgebaut werde , und wir werden deshalb dem
Kommisfionsantrag zustimmen .

Die allgemeine Beratung wird geschlossen.

Das Schlußwort erhält der Berichterstatter
Abg . Schmidt - Karlsruhe (Zentr . ) : Nach dem er¬

freulichen Gange unserer zweitägigen Beratung glaube
ich , mich auf wenige abschließende Bemerkungen beschrän¬
ken zu können.

Zunächst ist es mir eine angenehme Pflicht, für die An¬
erkennung zu danken, welche meine Tätigkeit und insbe¬
sondere mein Bericht gefunden hat . Besondere Freude
hat es mir gemacht , das aus dem Munde des Herrn Abg .
Leiser zu hören , daß auch gerade derjenige Stand , der seit
fast einem Menschenalter der Vorkämpfer für die Besse¬
rung auf diesem Gebiete gewesen ist , der Ratsch rei¬
herst and , zufrieden ist, so daß wir also nicht zu be¬
fürchten haben, daß etwa jetzt gleich eine wüste Agitation
wieder einsetzt, weil nicht die Erfüllung aller Wünsche er¬
reicht worden ist.

Ich habe in meinem einleitenden Vortrag bereits ge¬
sagt : Wir haben uns in der Kommission bescheiden müs¬
sen , wir haben viele Wünsche , die berechtigt sind , zurück¬
stellen müssen . Wir haben diese Wünsche alle beraten und
wohlwollend geprüft und könnten zu den Wünschen , welche
von verschiedenen Rednern dargelegt sind, noch schließlich
ein Dutzend mehr hinzufügen . Der Punkt des Archi-
medes ist eben hier das liebe Geld . Wir müssen
uns immer gegenwärtig halten , daß die Mittel von den
beteiligten Gemeinden aufgebracht iverden müssen , und
daß wir , wenn wir darin zu weit gehen würden , nur eine
papierne Vergünstigung gewähren .würden , indem einfach
die Genieinden außerstande wären , ihrerseits die Zu¬
stimmung zum Beitritt zu geben . Ich will also auf diese
weiteren Anregungen über das, was noch alles hätte ge¬
macht werden können, insbesondere auf den großen
Wunschzettel meines Freundes Wittemann nicht eingehen.

Nur zu den Anträgen der Sozialdemo¬
kratie möchte ich noch einige kurze Bemerkungen ma¬
chen . Es sind vier Anträge hier gestellt worden. Der
erste Antrag bezieht sich auf die Zustimmung der
Gemeindevertretung bei der Aufnahme ,
und ich habe in meinem einleitenden Vortrag schon den
großen Gesichtspunkt auseinandergesetzt, der uns zu unse¬
rer Stellungnahme bestimmt hat , den Gesichtspunkt der
Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung , der hier den In¬
teressen des Einzelnen vorangestellt werden muß . Wenn
Herr Kollege Pfeiffle hier gemeint hat , daß die Selbstver¬
waltung auch sonst nicht beachtet werde, so ist mir das
etwas eigentümlich vorgekommen. Herr Pfeiffle ist doch
sonst ein Freund der Selbstverwaltung und der Unabhän¬
gigkeit der Gemeinden, und nun sagt er, weil doch einmal
ein Loch darin sei, könne man es auch noch größer machen !
(Abg . Pfeiffle : So war es nicht !)

Hinsichtlich der Bestimmung in 8 28 kann ich mich nur
dem anschließen , was die Herren Kollegen vr . Binz und
Breitner in zutreffender Weise ausgeführt haben. Ich
halte es ferner zu den 88 44 und 46 für unangängig , daß
das Eintritts - und Einkaufsgeld gestrichen wird , und für
unmöglich, das Einkaufsgeld allein zu streichen . Ich
möchte dem , was vorgstragen wurde, einen Punkt noch
hinzufügen : Wenn man nur Eintrittsgeld erhebt, und spä¬
ter kein Einkaufsgeld , so wird das eine große Schwierig¬
keit für die Gemeinden bieten, auch tüchtige ältere Be¬

amten einzustellen. Man wird dann immer denjenigen
leicht den Vorzug geben , für den auch nur ein geringes
Eintrittsgeld zu bezahlen ist und für den später nichts
mehr zu leisten wäre . Es würde das eine Unbilligkeit ge¬
genüber den dienstälteren Beamten darstellen.

Eine Beseitigung oder wenigstens eine Ermäßigung der
Vorausbeiträge der Gemeinden wäre zwar sehr
wünschenswert, ist aber nicht möglich ohne eine ganz ge¬
waltige Steigerung der Verbandsumlagen . Dabei ist
auch noch eines zu bedenken : Wenn wir die Gemeinde- und
Verbandsumlagen steigern würden , so würde eine stän¬
dige Belastung der Gemeinden von Jahr zu Jahr die
Folge sein , während jetzt die Gemeinde den großen Vorteil
hat , daß sie unter Umständen zu gar keinem Ruhegehalt
einen Vorausbeitrag zu leisten in die Lage kommt , weil
der Beamte in seinem Dienste stirbt . Es wird auch nich
außer acht gelassen werden dürfen , daß die erhöhten Ver,
bandsumlagen auf lange Jahre hinaus geleistet werde»
müßten , während unter Umständen die Vorausbeiträge
nur für wenige Jahre — die Ratschreiber und anderen
Bediensteten bleiben ja erfreulicherweise sehr lange in
ihrer Berufstätigkeit — , während dieser Zeit des Ruhe¬
gehaltsbezugs, berechnet werden müßten . Es wird sich
tatsächlich in der Praxis die Sache so gestalten, daß, wenn
der Ratschreiber auch zur Ruhe gesetzt wird und dann nach¬
her ein junger Ratschreiber für ihn einrückt , die Gesamt»-
leistungen der Gemeinde an Gehalt und an Vorausbeiträ -
gen nicht wesentlich größer , oft sogar niedriger sein wer¬
den , als vorher der Gehaltsbezug des Ratschreibers oder
des sonstigen Bediensteten gewesen ist. Ich möchte Sie
also bitten , alle diese Abänderungsan¬
träge abzulehnen und dem Gesetz zuzustimmen.

Nun noch einige Bemerkungen gegenüber der Grotzh .
Regierung : Der Herr Regierungsvertreter hat noch einigs
Bedenken geäußert zu der von uns vorgeschlagenen Rege¬
lung in 8Z 2 und 3 . Ich glaube , die Festsetzung , die wir
getroffen haben, hat aber doch den großen Vorzug , daß
sie einen klaren und glatten Rechtszustand schafft. Es
wäre doch etwas sehr mißliches und immerhin etwa zwei¬
felhaftes , festzusetzen, wo nun das „im wesentlichen die
ganze Zeit und Kraft Erfordernde " anfängt und aushört,
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diskretionären Ermessens doch immerhin wie bisher dazu
führen , daß , wenn einer nicht in das Verzeichnis
ausgenommen wird , man dann vielleicht Beweggründe
vermutet und unterstellt , die gar nicht vorhanden sind , daß
man womöglich auf politische und andere Gesichtspunkte
greift , während vielleicht nur eine unrichtige Abschätzung
der Arbeitsleistung des einen Ratschreibers im Verhältnis
zu dem der Nachbargemeinde seitens des Bezirksamtes
oder der Obcrbehörde in Betracht kommt.

Die kleine Erhöhung , welche wir hinsichtlich des
Ruhegehalts haben eintreten lassen , kommt
wenigstens teilweise den Wünschen der Beamten
entgegen, und wir glauben , das auch verantwor¬
ten zu können angesichts der Entwicklung, welche
namentlich die Kasse genommen hat . Es wäre
die Kasse ^ ja nahezu in der Lage gewesen , auf Ver¬
bandsumlagen zu verzichten , wenn es beim Men Gesetz Mache
geblieben wäre ; deshalb kann, glaube ich, auch eine so un¬
bedeutende Erhöhung des Ruhegehalts von so schwerwie¬
genden Folgen nicht sein .

Eine Aenderung des 8 49 des Gesetzes möchte ich in
Uebereinstimmung Mt dem Herrn Kollegen Binz eben¬
falls nicht befürworten . Aber das glaube ich auch in>
Sinne meiner Freunde und im Sinne der Kommission
feststellen zu können, daß , wenn eine Erhöhun
der Verbandsumlagen infolge dieser Besse-

rüg , die wir angebracht haben , notwendig wird , wir daN»
auch damit einverstanden sind, daß die Großh . Regierurrg -
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soweit es nötig ist , die Erhöhung vornimmt , und daß wir
dann auch gewillt sind , vor dem Lande die Verantwor¬
tung dafür zu tragen .

Ich möchte also nochmals dringend Ihnen empfehlen :
Nehmen Sie diesen Gesetzentwurf in der Fassung , die
ihm die Kommission gegeben hat , möglichst einstimmig an
und schaffen Sie damit ein Werk , das dem ganzen Landl
und insbesondere den Gemeinden und deren Bediensteter
zum Segen und Heil gereichen möge . (Bravo !)

Hierauf wird in die Spezialberatung einge¬
treten .

Der Präsident ruft die einzelnen Bestimmungen
des Gesetzes der Reihe nach auf und stellt sie zur Diskus¬
sion.

Zn § 4 und dem dazu vorliegenden sozialdemokratischen
Antrag bemerken

Abg . Pseiffle ( Soz .) : Nur einige Worte . Der Herr
Minister sowohl wie auch einige Herren des Hohen Hauses
>aben geglaubt , daß in unserem Antrag , den wir ein -
zebracht haben , ein Eingriff in die Gemeinde -
ilitonomie enthalten sei . Ich möchte doch dabei sest-

ellen , daß es unserer Partei fernliegt , irgendwelchen
Eingriff in die Gemeindeautonomie vorzunehmen . Es
dürfte jedenfalls den Herren nicht unbekannt fein , daß
gerade in unserem Programm zum Landtag jeweils auch
die Forderung enthalten ist . daß die Gemeindeautonomie
verstärkt und erweitert werden soll . Wenn wir gleichwohl
einen Antrag gestellt haben , daß diese Gemeindebeamten
ohne Zustimmung des Gemeinderats oder des Bürgeraus¬
schusses Mitglieder der Fürsorgekasse werden können , so
geschah es nur im Interesse der Gemeindebeamtcn selbst .
Erstens sind wir von der Ueberzeugung ausgegangen , daß
es eine große Anzahl von Gemeinden gibt , die den

stritt dieser Gemeindebeamten erschweren oder direkt
verweigern , und wir wollten diesen Gemeindebeamten unter
Een Umständen die Wohltat , welche dieses Fürsorgegcsetz
hithält , durchaus sichern . Nun hat der Herr Berichter -
tatter ausgeführt , er habe mich gestern so verstanden , als
Ute ich gesagt , die Selbstverwaltung der Gemeinden sei
ht schon durchlöchert und es käme da auf ein paar Löcher
>ehr nicht an . Diese Auffassung ist eine irrtümliche ,
davon habe ich nicht gesprochen , sondern ich habe nur
gesagt : Das Prinzip , wenn man einmal doch von einer
^rmeindeselbstverwaltung sprechen will , ist dadurch , daß!>>e Ratschreiber auch ohne Zustimmung des Gemeinderats
lnd des Bürgerausschusses Mitglieder werden , eigentlichHon durchbrochen , und ich habe hinzugefügt : Was dem
stnen recht ist , ist dem anderen billig . Wir können es
vjcht recht verstehen , daß der Ratschreiber auf Grund des

Pflichtmitglied wird , ohne daß die Gemeinde
chtzureden hat , trotzdem die Gemeinde auch hierzu ihre
Anträge , wenn auch nur geringe , zu zahlen hat , währendkn anderen Bediensteten eventl . der Beitritt zur Für -
"rgekasse verweigert werden kann . Deshalb haben wir
geglaubt , daß kein Grund vorliegt , hier einen Unterschied

besetz ^ machen zwischen den Ratschreibern und den übrigen
> um «emeindebeamten . Ich möchte das seststellen und anderer -
cnste- Kits die Herren noch einmal bitten , unserem Antragshre Zustimmung zu erteilen ,
ch i»
»beM
h iiü
issio»
u nö
Seist
daN»

Abg . Schmidt - Karlsruhe (Zentr .) : Ich möchte nur
noch gegenüber dem Herrn Pseiffle bemerken , daß die
ausnahmsweise Stellung der Ratschreiber ganz natürlich
ist dadurch , daß eben der Natschreiber speziell in weit¬
gehendem Umfang staatliche Aufgaben erfüllt , daß deshalbder Staat da ein ganz besonderes Interesse hat und auch
Beiträge für die Kassenabteilung ^ gewährt . Bei der
Kassenabteilung L ist das nicht der Fall ; da ist es die
reine Fürsorgetätigkeit der Gemeinde , die in Frage kommt ,das staatliche Interesse spielt hier nicht mit , weshalb es
hier allerdings angezeigt ist , dem Gedanken der Selbst¬
verwaltung Rechnung zu tragen .

Weiter meldet sich Niemand zum Wort .

Die sozialdemokratischen Anträge Pseiffle und
Genossen , die Aenderungen in den 88 4 Absatz 1 , 28
Absatz 1 , 44 , 45 und Streichung des 8 46 verlangen
(siehe Seite 2409 der Amtlichen Berichte ) , werden jeweilsmit Aufruf der bezüglichen Paragraphen zur Abstimmung
gebracht und jedesmal mit allen gegen 9 (sozialdemo¬
kratische ) Stimmen abgelehnt .

Der ganze Gesetzentwurf wird in der Fassungder Kommissionsbeschlüsse in namentlicher
Abstimmung einstimmig (mit 59 abgegebenen
Stimmen ) angenommen .

Ebenso erhebt sich gegen den weiteren Antrag der
Kommission , welcher dahin geht :

„ Hohe Zweite Kammer wolle die Petitionen des
badischen Ratschreibervereins , des Verbandes der
badischen Gemeinde - und Krankenversicherungsrechner ,sowie einer Anzahl von Bürgermeistern der Amts¬
bezirke Achern und Bühl durch den Gesetzentwurf in
der Fassung der Kommissionsbeschlüsse für erledigt
erklären,

"

kein Widerspruch .

Hierauf wird die Sitzung abgebrochen .

Während der Sitzung ist ein Schreiben des Präsidentender Ersten Kammer eingekommen , worin mitgeteilt wird ,daß die Erste Kammer in ihrer öffentlichen Sitzung vom13 . Juli den Entwurf des Gesetzes , die Steuererhebungin der Zeit vom 17 . bis mit 31 . Juli 1906 betreffend ,beraten und in Uebereinstimmung mit dem Beschlüsse der
Zweiten Kammer unverändert angenommen habe .

Ferner ist seitens der Petitionskommission die Petitiondes Maurers Nazzareno Luccarini von Cortona , wohnhaftin Steinen bei Lörrach , um Rechtshilfe wegen Verweigerungder Naturalisation vorgelegt worden mit einem Bericht der
Petitionskommission , inhaltlich dessen diese Kommissiondie Petition , weil die Beschwerde mangels Einlegung des
Rekurses gegen die Ablehnung der Naturalisation durchden Landeskommissär nicht enthört sei , für nicht geeignet
zur Verhandlung im Plenum erklärt .

Der Präsident erteilt dem seine Zustimmung .

Schluß der Sitzung kurz vor st«1 Uhr nachm .



* Karlsruhe, 15 . Juli . 125 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer . Tagesordnung auf Montag,
den 16 . Juli 1906 , nachmittags halb 5 Uhr :

Anzeige neuer Eingaben . Sodann
1 . Beratung des mündlichen Berichts der Budgetkommission

über Titel III § 27 der Ausgabe des Eisenbahnbaubudgets —
Pforzheim , Bahuhoferweiterung , IV . Teilforderung —. Be¬
richterstatter : Abg . Pfefferle ;

2 . Beratung der mündlichen Berichte der Budgetkommission
über

u . die Bitte der Gemeinden Neustadt i . Schw . u . a . .m . um
Aufhebung des Entfernungszuschlags für die Zahnrad¬
strecke aus der Höllentalbahn . Berichterstatter : Abg.
He rgt ,

d . die Bitte der Stadtgemeinde Triberg um Gewährung
eines Staatszuschusses zur Erbauung eines Kurhauses
und einer Gewerbeausstellungshalle . Berichterstatter :
Abg . Fehrenbach .

3 . Beratung des Berichts der Kommission für Eisenbahnen
und Straßen über die Bitten

a . des Gemeinderats Aach, die Verbindung der Bodensee¬
bahn mit der Schwarzivaldbahn,

MS d
b . der Gemeinde Stockach u . a . O . ,

Bahn von Nenzingen nach Engen .
I) r . Weygoldt .

die Fortsetzung bei Im
Berichterstatter : Abz.

direkt!
Zteue

* Karlsmhe , 14 . Juli . 29 . öffentliche Sitzung der
Ersten Kammer . Tagesordnung auf Dienstag,
den 17. Juli 1906 , vormittags VzlO Uhr :

1 . Anzeige neuer Einläufe .
2 . Beratung des Berichts der Budgetkommission über da?

Spezialbudget der Verkehrsanstalten und zwar :
1 . der Eisenbahnbetriebsverwaltung ,
2 . der Dampfschiffahrtsverwaltung ,
3 . des Anteils Badens an den Reineinnahmen der Main-

Neckareisenbahn ,
für die Jahre 1906 und 1907, sowie über den Nachtrag zm
Spezialbudget

1 . des Eisenbahnbetriebs ,
2 . der Bodenseedampfschiffahrt

samt einschlägigen Petitionen . Berichterstatter : Geheimer Hos-
rat Or . Bunte .
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Berantwortlich für drn Bericht über die « « Handlungen »er Zweiten Kamm « : vr . Otto « allt -
Druck und v-r K. » raunichen Hosbuchdruckerei. Beide in LarlSruh«.
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